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A. Kirchliche Gesetze, Verordnungen und
Verfügungen

Nr.1) Urkunde 
über die Aufhebung de1• Pfarrstelle Landow und 
über die Eingliederung der Kirchengemeinde 
Landow· in den Pfarrsprengel Samtens, Kirchen
kreis Garz auf Rügen 

Auf Grund von Artikel _30 Kirchenordnung wird nach 
Anhörung der Gemeindekirchenräte Landow und Sam
tens und des Kreiskirchenrates Garz _auf Rügen be
stimmt: 

I. . . 
Die Pfarrstelle Landow wird aufgehoben. 

II. 
Die . Kirchengemeinde Lanäow wird in den . Pfarr
sprengel Samtens eingegliedert. 

III. 

Diese Urkunde tritt 'mit Wirkung vom 1. April 1975 in 
Kraft. • 

Greifswald, den 4. Febru�r 1975 

LS 

B. Landow Pfst. 1/75

Evangelisches Konsistorium 
Kus ch 
Oberkonsistorfalrat 

Nr.2) Aus- qnd Fortbildung von Mitarbeitern im· 
kirchlichen Verwaltungsdienst 

Beschluß 
über die Aus- und Fortbildu11g von Mita,rbeitet'.n 

im kirdllldten Verwaltungsdienst 

Die Kircherileitung der Evangelischen Landeskirche 
Greifswald hat in ihrer Sitzung am 24. Januar 1975 fol
genden Beschltiß gefaßt: 

C. Personalnachrichten

D. Freie Stellen 

E. Weitere Hinweise 

F. Mitteil�ngen 'für de� ldrchlichen Dienst· 

Seite 
. 20 

.. 20 

. 20 

. 20 

Nr.5) Der Lutherische Weltbund und seine Rolle in 
der Ökumenischen Bewegung . · . . . . . . 20 

Referat Prof. Dr. Harding Meyer, Ölmm. In
stitut des LWB in Straßburg -

Nr.6) Predigthilfe . . . . ; . . . . . . . . . .. 8 

Die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern im kirch
lichen Verwaltungsdienst erfolgt ab 1. Januar 1975 nach 
den Richtlinien, die die Konferenz der Kirchenleitungen 
in der DDR am 12. Januar 1974 erlassen hat. 
Greifswald, den �4. Januar 1975 

LS 
Die Kirchenleitung 
G i erike 
Bischof 

Richtlinien der Konferenz der Evangelischen 
Kirchenleituligen in der DDR für die Aus- und 

Fortbildung von Mitarbeitern im kirchlichen 
Verwaltungsdienst vom 12. Januar 1974 

Abschnitt I 
Grundsätze 

§ 1
I;lie Aus- und Fortbildung im kirchlichen Verwaltungs-· 
dienst erfolgt nach einheitlichen Grundsätzen in Form 
der 

a) Ausbildung Und Fortbildung zur:Verwaltungsprüfung
I

b) äusbild�ng 1,1.nd Fortbildung zur Verwaltungsprüfung
II

c) Fortbildung
§ 2

Der Abschluß der Aus- und Fortbildung!;lvereinbarungen 
sowie die Aufsicht übe.r die. Aus- und For:t�ubildenden 
richtet sich nach· gliedkirchlicl}em. Recht. 

§ 3
Verwaltungsprüfungen werden vor · dem Prüfungsaus� 
schuß des Bundes der Evangeli�chen Kirchen in der 
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I>DR oder dem der G liedkirchel) abgelegt. Der Prüfungs
ausschuß besteht aus einem Vorsitzenden und drei 
weiteren Mitgliedern, von denen einer Theologe sein 
muß; Für den Vorsitzenden und für jedes weitere _Mit
glied werden Stellvertreter bestellt. Der Vorsitzende 
und die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses 
des Bundes der· Evangelischen Kirchen in der DDR 
werden vom Sekretariat, die Vorsitzenden und weiteren 
Mitglieder der Prüfungsausschüsse der Gliedkirchen 
werden von den Konsistorien/ Landeskirchenämtern der 
Gliedkirchen bestellt. Das gleiche gilt für die Bestellung 
der Stellvertreter. 
Die Amtsdauer der Mitgiieder des Prüfungsausschusses . 
beträgt sechs Jahre. 

Abschnitt II 
Ausbildung :r:ur Verwaltungsprüfung I 

§ 7.
(1) Die Meldung zur Prüfung erfolgt drei Monate vor
Abschlu·ß der Ausbildung von dem Auszubildenden über
die ausbildende Dienststelle an das Sekretariat/ Kon
sistorium/ Landeskirchenamt. Der Meldung sind beizu
fügen:

a) ein vom Prüfling selbst verfaßter und eigenhändig
geschriebener. Lebenslauf

b) soweit sie nicht bereits- vorliegen - das letzte Schul
zeugnis, Zeugnisse über etwaige frühere Tätigkeiten
und abgelegte Prüfungen einschließlich Zeugnis über
die erfolgreiche Teilnahme an einem Stenografie
und Schreibmaschinenkursus

c) Beurteilungen der bienststellenleiter übet Verhalten,
Tätigkeit, Leistungen und besondere Fähigkeiten

§ 4 d) die zum Schluß eines jeden Ausbildungsabschnittes

(1) Voraussetzung. für die Übernahme in die Ausbildung angefertigten schriftlichen Arbeiten nebst Beurtei-

lst, daß• der Auszubilde�de Glied einer evangelischen lung durch die ausbildende Dienststelle.

Kirche sowie den Anforderungen des Verwaltungsdien- (2) über die Zulassung zur Prüfung entscheidet das
stes geistig und, körperUch gewachsen ilit. . ·Sekretariat/ Konsistorium/ Landeskirchenamt. 
(2) Die Dauer der Ausbildung beträgt für Absolventen, (3) Der Prüfungstermin ist spätestens auf den Ab
die die Polytechnische Oberschule erfolgreich abge- , schlußtetinin der AusbildJ.mg festzusetzen:. Ort und Zeit 
schlossen haben_, zweieinh_alb Jahre, für Abiturienten der Prüfung s.ollen mindestens sechs Wochen vor dem 
eineinhalb Jahre. Hat der_ Auszubildende nicht den Ab- Prüfungstermin bekanntgegeben werden. Die miindliche 
schluß einer Polytechnischen Ol;>ersch.ule oder das Abi- Prüfung soll nicht später als drei Wochen nach Beendi
t�r, so hat er eine gleichzube_wertende Vorbildung nach- gung der schriftlichen Prüfling beginnen. Die Prüfung 
zuweisen ist nicht öffentlich, jedoch_ kann _der Vorsitzende des 
(3) Während der Ausbildung wird von dem Auszubilden-... Prüfungsausschusses Zühörer zulassen. Eine Nieder
den erwartet, :daß er sich am Gemeindeleben beteiligt. schrift über die Prüfung �st

. 
zu den Prüfungsakten zu 

(4) Mit dem Auszubildenden :ist eine Ausbildungsver- nehmen. 
einbarung abzuschließen. 

'§ 5 

Der Auszubildende erhält während der Ausbildungszeit 
ein Ausbildungsgeld, dessen Höhe in der Ausbildungs
vereinbarung festzulegen ist. 

§ 6
(1) Die Ausbildung erfolgt praktisch und theoretisch. 
(2) Zur Förderung der theoretischen Ausbildung werden 
Lehrgänge veranstaltet. Sie werden vom Sekretariat des
Bundes der Evangelischen Kirchen in der Deutschen.
Demo_kratischen Republik im Einvernehmen mit den
Gliedkirchen durchgeführt. Den Gliedkirchen bleibt es
überlassen, darüber hinaus eigene Lehrgänge durchzu-,
führen.

. . 

(3) Die praktische Ausbildung erfolgt in verschiedenen 
. kirchlichen Dienststellen. 

(4) Der praktischen Ausbildung soll der in der Anlage 
beigefü�te Plan zugrunde gelegt werden. Der Ausbil
dungsgang im einzelnen ist dur<;h die, die Aufsicht
führende Dienststelle,- festzulegen. Zum Schluß jedes 
Ausbildungsabschnittes ist eine schriftliche_ Arbeit an
zufertigen. Das Thema ist von der ausbildenden· Dienst
stelle zu geben. Die Arbeit ist von dieser zu beurteilen
und an die Dienststelle zu· geben, die .nach der abge
sch�ossenen Ausbildungsve-r;einbarung für die Ausbil
dimg verantwortlich ist.
(5)Während der _.\usbildung hat der Auszubildende ein 
Berichtsheft zu führen, d�s ·monatlich vom Ausbildungs
leiter abzuzet<;hnen ist.

§ 8

(1) Die Verwaltungsprüfung umfa'ßt:
schriftlich

a)" die Anfertigung von zwei Arbeiten jeweils während 
drei Stunden. Für jede der beiden Arbeiten erhält 
der Prüfling · zwei Themen zur Auswahl. Sie sind 
aus folge_nden Gebieten zu stellen: 
Kircherikunde 
Kirchliche Vermögensverwaltung 
Finanz- und Steuerwesen im kirchlichen Raum 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
Kirchliches Dienstrecht einschließlich Besoldung 
Arbeitsvertrags- und Sozialversicherungswesen. 

b) die Lösung von zwei rechnerischen Aufgaben,· mög
Üchst aus der Praxis der kirchlichen Verwaltung, je
weils während zweieinQ.alb Stunden,

c) Anfertigen einer Abschrift mit Schreibmaschine,
. 

. ' ,-d) Aufnahme eines Stenogramms mit anschließender
Übertragung in Maschinenschrift;

mündlich 
die unter a) aufgeführt.eo Gebiete in ihren Grundzügen 
und wesentlichen Bestimmungen, Bürokunde und in 
den Grundzügen 

Bibelkunde und Glaubenslehre 
staatliche Verfassung und Verwaltung 
Zivilrecht 
Kirchenbuch-, Archiv- und Registraturwesen 
Gebühren� und Friedhofswesen. 
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(2) Die Aufgaben der schriftlichen Prüfung, die Zeit zur 
Bearbeitung, falls sie nicht in Absatz 1 vorgeschrieben
ist, und die Hilfsmittel, die bei der Anfertigung der 
Aufgaben· benutzt werden dürfen, werden von dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses festgelegt, Die 
schriftlichen Arbeiten sind unter Aufsicht eines Mit
glied.es des Prüfungsausschusses oder eines vom Vor
sitzenden des· Prüfungsausschusses Beauftragten anzu
fertigen.
Der Prüfungsausschuß kann bereits nach dem Ergebnis
der schriftlichen Arbeiten die Prüfung als riicht be
standen erklären.
(3) •Wer unerlaubt Hilfsmittel benutzt, täuscht oder zu
täuschen versucht, kann durch den Prüfungsausschuß
oder wenn dieser nicht versammelt ist, durch den Vor
sitzenden_ von der weiteren Prüfung ausgeschlossen
werden.
Die Prüfung gilt dann als nicht bestanden.

§ 9 
(1) Nach Beendigung der mündlichen Prüfung en_tschei
det der Prüfungsausschüß über das Ergebnis; dabei 
sind die bisherigen Leistungen des Prüflings zu be
rücksichtigen. Bei Abstimmung entscheidet die einfache 
Mehrheit der Mitglieder des Prüfungsausschusses, bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden
den Ausschlag.
(2) Das Prüfungsergebnis ist dem Prüfling sofort münd

.lieh mitzuteilen .. 
(3) Die Gesamtleistung ist wie folgt zu bewerten: 

Sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
nicht ausreichend.

Die Gliedkirchen können bestimmen, daß Zwischen
noten vorgesehen werden. 

§ 10 
Über die bestandene Prüfung wird ein Zeugnis ausge
stellt,, das vom Vorsitzende� des Prüfungsausschusses 
zu unterschreiben und mit dem Siegel des Bundes der 
Evangelischen Kirchen in der DDR oder der_Gliedkirche 
zu versehen ist. . 

§ 11 
(1) Bei nicht bestandener Prüfu.ng entscheidet der Prü
fungsausschuß

a) ob und wann die Prüfung wiederholt werden kann
b) ob bei der Wiederholung einzelne Fä<:_her erlassen 

werden 

c) inwieweit der Prüfling an einem weiteren Lehrgang 
teilzunehmen hat: 

(2) In besonders begründeten Fällen kann der Prü
fungsausschuß auch eine zweite Wiederholung der Prü
fung zulassen.

Abschnitt III 
Fortbildung zur Verwaltungsprüfung I 

§ 12 
Mitarbeitern, d_ie bereits im kirchlichen Verwaltungs
dienst t!i.tig sind und die Verwaltungsprüf·ung I ablegen 
wollen, ist dies zu ermöglichen durch Abschluß einer 
schriftlichen Fo{tbildungsvereinbarung. 

Abschnitt IV 
Ausbildung und Fortbildung zur Verwaltungsprüfung II 

§ 13

Abiturienten oder Bewerber mit gleichzubewertender 
Vorbildung können zur Ausb_ildung für die Verwal
tungsprüfung II zugelassen werden. Die Ausbildung 
dauert in der Regel zweieinhalb Jahre; bei ihr sind die 
Bestimmungen des Abschnittes II sinngemäß anzuwen
den. 

§ 14 
Mitarbeitern, die bereits im kirchlichen Verwaltungs
dienst tätig sind und die die· Verwaltungsprüfung I 
oder eine ähnliche Prüfung abgelegt oder sich in einer 
entsprechenden Tätigkeit bewährt haben, ist auf ihren 
Antrag die Ablegung der Verwaltungsprüfung II zu 
ermöglichen. Hierüber ist eine schriftli�e Fortbiidungs
vereinbarung abzuschließen. 

§ 15
· Auf die Durchführung der Verwaltungsprüfung II fin
den die Bestimmungen des Abschnittes II entsprechende
Anwendung. Die Prüfung umfaßt die bei der Verwal
tungsprüfung I zu prüfenden Gebiete in erweiterter • 
Kenntnis und vertieftem Verständnis.

Abschnitt V 
Besondere Vorschriften 

§ 16

Bei Mitarbeitern, die bereits eine Verwaltungsprüfung 
außerhalb des kirchlichen Dienstes abgelegt haben oder 
die sonst über ausreichende Kenntnisse im ·verwaltungs� 
dienst verfügen, kann von der Ableguhg der entspre� 
chenden kirchlichen Verwaltungsprüfung abgesehen 
werden. Dem Bund oder den Gliedkirchen bleibt es 
überlassen, in diesen Fällen ein Kolloquium abzuhalten. 

§ 17 
Soweit für einzelne Gruppen von kirchlichen Mitarbei
tern besondere Vorschriften über die Aus- und Fort
bildung bestehen, werden sie durch diese Ordnung nicht 
berührt. 

Abschnitt VI 
Inkrafttreten 

§ 18 
Diese Richtlinien treten am 1. Januar 1974 in Kraft. 
Berlin,, deh 12. Januar 1974 

Die Konferenz 
der Evangelischen Kirchenleitungen 

in der DDR 

Der Vorsitzende 
gez. D. S c h ö n h e r r 

Anlage zu § 6 der Richtlinien für die Aus- und Fort
bildung von Mitarbeitern im kirchlichen Verwaltungs
dienst 

Ausbildungsplan. 
Der Ausbildung ist nachstehender Plan zugrunde zu 
legen: 
A. Praktische Ausbildung 
1. Die praktische Ausbildung erfolgt in einer 
a) Dienststelie einer Kirchengemeinde 
b) Dienststelle eines Kirchenger,neindeverbandes oder

Kirchenkreises 
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c) landeskirchlichen Dienststelle.
Dem Auszubildenden ist die Möglichkeit zu geben;-.an 
Sitzungen kirchlicher Körperschaften teilzunehmen. 
2. Während 9er Ausbildung ist der Auszubildende mit 
folgendem vertraut zu machen : 

a) Kanzleidienst, Registratur 
(Anfertigen von Reinschriften nach gegebenen Ent
würfen, Aufnahme von Stenogrammen, Anfertigen 
yon Vervielfältigungen, Abfertigen der ausgehenden 
.Post, Führen der Portok.asse, Führen des Brieftage
buches und des_T.erminkalenders für Wiedervorlage�, 
Aktenordnung, Ablegen und Heften eriedigter Schrift
stücke)

b) Haushalt-, Kassen- und Rechnungswes�n 
(allgemeine Grundlagen der Haushaltsführung, Auf
stellung des Haushaltsplanes, Kassenverkep.r, Bar
zahlungs-, Postscheck- und Bankverkehr, Anfertigen 
von Überweisungen, Führen von Gegenkonten, Be- ·
handlung von Kassenbelegen, Kassenabschlüsse,
Buchführung, Rechnungslegung)

c ) Vermögensverwaltung
(allgemeine Grundlagen der Vermögerisverwaltung, 
Übersicht über die Art und Zweckbestimmung des
kirchlichen Vermögens, Überwachen von Leistungen 
und Lieferungen, Prüfen von Rechnungen, Führen, 
von Bestandsnachweisungen und · Inventarverzeich
nissen, Bearbeiten von Vermögensanlagen, Grund
buch-, Katasterwesen, Steuern und Abgaben für
Grundbesitz, Umsatzs_teuer, Gebührenwesen) 

d) Kirchensteuerverwaltung
(allgemeine ·Grundlagen., Veranlagung, Kirchensteuer
und Kirchgelderhebung einschließlich Teilnahme an
Besuchen bei ° Steuerpflichtigen, Bescheiderteilung, 
Bearbeitung vori Zu- und Abgängen, Mahnung, Be-
arbeitung ,der Einsprüche, Rechtsmittel) 

e) Ditmst-, Besoldungs- unq Verg(j.tungsrechf 
(Wesen und allgemeine Grundlagen des Dienstrech
tes, des Arbeitsrechtes und der Sozialversicherung, 
Be1:1oldungs-:-, Vergütungs- und Lohnberechnung, 
Lohnsteuer)

f) Kirchenbuch-, Archiv- und Karteiwesen 
(büromä"ßige Vorbereitung von Amtshandlungen, Mit
hilfe bei dem Führen der kirchlichen Register, An
fertigen von Auszügen und Bescheinigungen, Erheben 
der Gebühren für Amtshandlungen, Mithilfe bei
Nachforschungen in älteren Kirchenbüchern, Führen
der Gemeindekartei)

__ g) Friedhofsverwaltung.

3. Der Auszubildende führt ein :aerichtsheft ..

4. Det Auszu_bildende hat sich die· erforderlichen Kennt
nisse in Stenografie und Schreibmaschine anzueignen. 

B. Theo1;etlsche Ausbildung 
· 1. Einführungslehrgang

Der Einführungslehrgang soll den Auszubildenden ih 
den kirchlichen Dienst einführen. 

_2; Fortbildungslehrgänge . 
Zur Vertiefung und Erweiterung der durch die prak
tische Tätigkeit. erworbenen Kenntnisse werden Fort
bildungslehrgänge dt.irchgefüh'rt. · 

Le h r p l a n
1. Bibelkunde und Glaubenslehre
2. Kirchenkunde einschließlich kirchlicher Werke und

Ökumene 
3. Umgang mit Menschen 

4.. Diakonie und ihre Einrichtungen

5. Staatliche Verfassung und Verwaltung
6. Grundzüge des .Zivilrecht� 

einschließlich Verfahre�srecht
·1. Kirc;hliche. Vermögensver.waltung 
8. Grundzüge des- Bauwesens

9. Grundzüge des Finanz- und Steuerwesens

. 10. Haushalts-, Kassen und Rechnungswesen

11. Friedhofswesen 

12. Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrecht 
der Pfarrer und Kirch·enbeamten

13. Arbeits-, Sozialversicherungs- und Lohnsteuerrecht 
14. Arbeitsvertrags- und Vergütungsrecht der Mitarbei• 

ter im Angestellten- und Lohnverhältnis 
1�, Bürokunde, Registratur-, Kirchenbuch- 1.1nd Archiv-

wesen 

16, Deutsche Rechtschreibung und Stilkunde 
17. Fachrechnen
Der Rat der Evangelischen Kirche der Union - Bereich 
DDR -. hat mit Wirkung vom 1 Januar 1975 die Aus
bildungs- und .Prüfungsordnungen für Mitarbeiter des 
kirchlichen Verwaltungsdienstes vom 6. August 1968,. die 
wir .mit R,undverfügung vom 13. Februar 1969 --: B li507
- 6/68 II - zugesandt hatten, unter anderen auch für
den Bereich unserer Landeskirche · außer Kraft gesetzt.

Nr. 3 Haftpflichtversicherung 
Greüswald, den 13. Februar 1975 

Evangelisches Konsistorium 
H 21903 -1/15 
Wir weisen erneut auf die von uns für alle Kirchen
gemeinden unserer Landeskirche abgeschlossene Sam
meihaftpflichtversicherung : hin. Der Versicherungsum
fang ist beschrieben in den Amtsblättern Greifswald 
1957 Seite 66 _und 1962 Seite 91 und wird nachstehend 
nochmals bekanntgegeben, Der Versicherungsschutz um
faßt den kircheneigenen, angepachteten oder angemiete-, 
·ten Haus- unci' G�undbesitz, und zwar im einzelnen: 
A.

1. · Die Ausübung der Kirchenge!Jleindeverwaltung, die 
Seelsorge und die Durchfüqrung von Veranstaltun

. gen, 
2. Die Ar,men- uqd Waisenpflege einschließlich der

Tätig�eit der Fürsorge- und Ge_meindeschwestern; 
3. Den Haus- und 'Grundbesitz, soweit dieser .aus

schließlicl). Zwecken der Kirchengemeinde dient (Kir
chen, Kapellen, Pfarr- und Küsterhäuser, Friedhöfe, 
Gemeinqevereinshäuser, S�ulräume, Pfarrwitwen
häuser, <:Jhne Beherbergung oder V,erpflegung frem
der Personen),

4. Die Veranstaltling von Andachten' und Konfirma
tions- oder ähnlichem ·Unterricht, 

5. Die Veranstaltung von Ausflügen und Prozessionen. 
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B. 

1 Sonstigen vermieteten Haus- und Grundbesitz, 
2. Vorführung von Diapositiven,,
3. Die Besteigung der Kirchtürme,
4. Bauarbeiten (Neubauten, Umhauten, Reparatur-, Ab- _

bruch- oder Grabearbeiten ·auf den versicherten
Grundstücken), w·enn ihre Kosten im Einzelfalle auf 
weniger als 2000,- M zu veranschlagen sind, 

5. Bauherrenversicherung für jährlich ca. 5 Bauten bis
zu -10 000,- M je Bau.

N i  c h t mitversichert sind laut Versicherungsvertrag: 

1. Besondere Wohltätigkeits- und Fürsorgeeinrichtun
gen (z. B. Krankenhäuser, Altersheime, Schulen,
Kinderbewahranstalten, Waisenhäuser),,

2. Herbergen, Gemeinde- und Vereinshäuser, wenn in
ihnen fremde Personen verpflegt oder beherbergt
werden,

3. Industrielle, land- und forstwirtschaftliche oder ge
werbliche Betriebe,

4. Veranstaltungen mit Vorführung von Lichtbildern
außer Diapositiven,

5. Haltung und Verwendung von Kraft-, Luft- und
Wasserfahrzeugen.

Die örtlich abgeschlossenen Versicherungen für Kinder• 
gärten, landwirtschaftliche Betriebe usw. werden von 
der von uns abgeschlossenen Sammelhaftpflichtversiche
rung nicht berührt. 
Bei Schadensfällen, die unter die von uns abgeschlos
sene Sammelhaftpflichtversicherung fallen, sind die voh 
Geschädigten geltend .gemachten Ansprüche unverzüg
lich nach Eingang uns zur Weiterleitung an die Staat
liche Versicherung zu melden.· Das zur Meldung erfor
derliche Formular kann bei jedem örtlichen Angestellten 
der Staatlichen Versicherung angefordert werden. Wir 
bitten, es hinsichtlich der Personalangaben und Be.: 

schreibung des Unfalls auszufüllen und uns zusammen 
mit dem Antrag des bzw. der Geschädigten einzureichen. 
Die Unterzeichnung des Formulars hat durch uns zu 
erfolgen. Die Verhandlungen mit der Staatlichen Ver
sicherung können ebenfalls nur vom Konsistorium 
rechtswirksam geführt werden. 

Im Auftrage 
We n d  t 

B. Hinweise auf staatliche Gesetze.und
Verordnungen

Nr. 4) Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung 
Greifswald, den 29. Januar 1975 

Evangelisches Konsistorium 
B 12008 - 1/75 

In Sozialversicherung/Arbeitsschutz Heft 12/1974 Seite 
14 sind die Mitteilung der Verwaltung der Sozialver
sicherung des FDGB-Bundesvorstandes zµr Neugestal
tung des _Ausweises für Arbeit und Sozialversicherung 
und zur Einführung eines Sozialversicherungs-- und 
Impfausweises für Kinder und Jugendliche sowie die 
Vereinbarung zwischen dem Min!sterium für Gesund
heitswesen und dem Bundesvorstand des FDGB, Ver
waltung der · Sozialversicherung, über die Einführung 

des Sozialversicherungs- und Impfausweises für Kinder 
und Jugendliche und die Grundsätze zur Arbeit mit 
diesem Dokument veröffentlicht worden. Auf der drit
ten Umschlagseite dieses Heftes werden_ Hinweise für 
die Eintragungen in den alten und neugestalteten Aus
weisen für Arbeit und Sozialversicherung gegeben. 
Wegen der allgemeinen Bedeutung werden nachstehend 
Mitteilung, Vereinbarung und· Hinweise abgedruckt. 

Im Auftrage 

W e n d  t 

Mitteilung der Verwaltung der Sozialversicherung des 
FDGB-BundesvQrstandes zur Neugestaltung des Aus
weises für Arbeit und Sozialversicherung und zur Ein
führung eines Sozialversicherungs- und Impfausweises 
für Kinder und Jugendliche 

Der Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung ist ein 
wichtiges Dokument für jeden Werktätigen. Er enthält 
Eintragungen über Berufsausbildung, beruflichen Wer
degang, staatliche Auszeichnungen und das Sozialver
sicherungsverhältnis des Werktätigen. Der Ausweis wird 
jedem Bürger ausgestellt, der erstmals eine versiche
rungspflichtige Tätigkeit aufnimmt oder nach Abschluß 
der allgemeinbildenden Oberschule ein Studium beginnt. 
Er enthält Aufzeichnungen über den Gesundheitszustand 
des Werktätigen. In_ ihm sind - wenn er gewissenhaft 
geführt wird - alle Heilbehandlungen vermerkt. Be
sondere Bedeutung hat das sorgfältige Ausfüllen für das 
spätere Beantragen einer Rente. Der Ausweis als wich
tiges Dokument jedes Sozialversicherten, u. a. auch als 
Berechtigungs_nachweis für di_e Inanspruchnahme von 
Leistungen der Sozialversicherung, hat sich in den ver
gangenen Jahren voll bewährt. Vielfältige Leistungs
verbesserungen, besonders nach dem VIII. Parteitag der 
SED, z. B. die Einführ.ung der FZR und andere wesent
liche sozialpolitische Maijnahmert, erforderten eine Neu
gestaltung des Ausweises. 

Dabei wurde davon ausgegangen, Form,, Inhalt und 
Gliederung im wesentlichen beizubehalten. Der bisheri
ge Ausweis bleibt für alle Werktätigen, die bereits einen 
besitzen, weiterhin gültig, Notwendige zusätzliche Ein
tragungen, die künftig im bisherigen Ausweis vorzu
nehmen sind, 'können aus den anschließend abgedruck
ten Hinweisen entnommen werden. 

Der neugestaltete Ausweis, mit aÜen notwendigen Er
gänzungen versehen, wird· wie bisher durch die Be
trieb.e, Institutionen und Verwaltungen der Sozialver
sicherung ausgestellt. 

Zunächst erhalten Werktätige, die erstmals berufstätig 
werden, diesen Ausweis. Dann sind- ab 1975 alle noch 
im Umlauf befindlichen Sozialversicherungsausweise 
(gelb) durch den neuen Ausweis für ArbeÜ und Sozial
versicherung zu ersetzen. Schrittweise werden auch die 
Werktätigen einen neuen A_usweis erhalten, deren· bis
heriger Ausweis für weitere Eintragungen nicht mehr 
ausreicht. Noch vorhandene alte Ausweise sollten zu
nächst jedoch aufgebraucht werden. 

Der Neugestaltung des Ausweises lagen viele Vorschläge 
von Gewerkschaftsfunktionären, Mitarbeitern· der Ver
waltungen der Sozialversicherung und Betrieben zu
grunde. ·Im wesentlichen wurde11 folgende wichtige Ver
änderungen vorgenommen: 
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- Auf Seite 3 wird künftig der Geburtsort nicht mehr
vermerkt, dafür aber die .Angabe der Personenkennzahl
sowie die Wohnanschrift verlangt. Damit wird eine evtl.
Id�ntitätsüberprüfung mit dem Personalausweis besser
möglich sein.

- Auf den Seiten - Arbeitsrechts- und Sozialversiche- ·
rungsverhältnis - werden künftig die gesamten Arbeits
ausfalltage erfaßt. Außerdem sind getrennte ,Spalten für
die Eintragung- des SV-beitragspflichtigen Verdienstes
und des Verdienstes, für den Beiträge zur FZR abge
führt wurden, vorgesehen. Damit ist gesichert, daß die
Bereclinung der späteren Rentenleistungen ordnungs
gemäß ohne zusätzlichen Aufwand erfolgen kann.
- Neu aufgenommen wurden 4 Seiten für die zusätz
lichen Angaben bergmännisch Beschäftigter. Hier er
folgen die Eintragungen nach § 39 der 1. DB zur Ren- ·
ten-VO vom 4.4.1974 (GBI. I Nr. 22).

...,. Die Zahl der Seiten der ambulanten und,stationäreri 
Heilbeharidlungen wurde von 6 auf · 20 Seiteq erhöht. 
Damit wurde vielen Vorschlägen entsprochen, das Sei
tenverhältnis zwischen Heilbehandlung und den Mög
lichkeiten der Eintragung des SV-beitragspflichtigen 
Yerdienstes zugunsten der Heilbehandlung zu verändern. 
- Zusätzlich aufgenommen wurden die Seiten für be-·
sondere Eintragungen des Gesundheitswesens; dazu

. zählen Vermerke von ärztlichen Behandlungsstellen bei
allergischen Krankheiten, Diabetes usw. Diese Hinweise
gelten als weitere Merkmale für die Gesamteinschät
zung des Gesundheitszustandes des Versicherten.
- Ebenfalls neu sind 2 Seiten für Eintragungen der
. ununterbrochenen Dienstzeit bzw. Berufstätigkeit für
Beschäftigte. der. Reichsbahn, der Post und des staat
lichen Gesundheitswesens.

Insgesamt sind 57 Neuerervorschläge zur Neugestaltung 
· des Ausweises für Arbeit µnd Sozialversicberung ein
gereicht worden, die bis• auf wenige Ausnahmen berück
sichtigt werden konnten. Ein weiterer Neuerervorschlag
führt künftig zum .vereinfachten Eintragen von Verdien
sten und spart damit vor allem in Großbetrieben Ar
beitszeit ein. Abgestimmt mit dem Staatssekretariat für
Arbeit und Löhne ist festgelegt worden, daß beim Ein
tragen des sv:..i;>eitragspflichtigen Verdienstes und des
Verdienstes, für den Beiträge zur FZR abgeführt· wur
den, für 1974 ·und die folgenden Jahre nur nbch volle
Markbeträge im Ausweis zu erfassen sind.

Zum Sozialversich_erungs- und Impfausweis ffii" Kinder
.und Jugendlfche

Ab. 1. 3: 1975 werden die zuständigen Einrichtungen d«c:s
staatfü:hen Gesundheitswesens (siehe Vereinbarung) für
alle Neugeborenen einen Sozialversicherungs- und Impf
ausweis für Kinder . und Jugendliebe ausstellen.

�uch bei diesem Ausweis wurden viele Neuetervor
. schläge beachtet. Ganz sicher begrüßen Eltern und Mit
arbeiter des Gesundheitsw�sens dieses übersichtliche
einheitliche Dokument - das die Kinder bis zum Be
ginn ihrer Berufsausbildung begleitet. Der Ausweis :ver-

. mittelt, welche vorbeugenden �esundheitricben Maß
nahmen getroffen wurden, und sagt somit über den
Gesundheitszustand p.es Kindes bzw: Jugendlieben ;ms.
Einzelheiten- über die Arbeit mit diesem Dokument sind
der nachstehend abgedruckten Vereinbarung zwischen

dem Ministerium für Gesundheitswesen und dem Bun
desvorstand des FDGB - Verwaltung der Sozialver
sicherung - zu entnehmen. 

Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Gesund• 
heitswesen und dem Bundesvorstand des FDGB, Ver
waltung der Sozialversicherung, über ilie Einführung 
des Sozialversicherungs- und Impfausweises für Kinder 
und Jugendliebe uhd die Grundsätze zur Arbeit mit 
diesem Doku�ent 

Der Versicherungsausweis für Familienangehörige und 
der Impfausweis sind wichtige Dokumente .. Sie geben 
Aufschluß über Heilbehandlungen und prophylaktische 
Ma'ßnahmen; Zur Vereinfachung der Ausweisführung 
für. die Bürger und die Mitarbeiter des Gesundheits

. und Sozialwesens wird ab 1 3. 1975 ein· Sozialversiche-
rungs- und Impfausweis für Kinder und Jugendliebe 
eingeführt. 

· · 

Die Zusammenführung beider Ausweise zu einem Do
kument, i_n das auch noch die Daten der Wiegekarte 
aufgenommen werden,, ermöglicht den Mitarbeitern der· 
Einric!J.ti.mgen des Gesundheits- und Sozialwesens eine 
schnelle .übersieht über Erkrankungen, durchgeführte 
Beharidlungsmaßnahmen, · Im.munisierungen, Rachit.(s
prophylaxe und andere. medizinisch bedeutsame Daten. 
Für die Arbeit mit diesem Dokument gelten folgende 
Grundsätze: 

1. Alle ab 1.3.1975 · geborenen Kinder erhalten einen
Sozialversicherungs- und Iinpfausweis für Kinder und
Jugendliebe . au.sgestellt. Für alle vor dem 1. 3. 1975 ge
borenen Kinder ·behalten der. Yersicherungsausweis für
Famiiienangehörige und der Impfausweis ·bis zur späte-

. ren Ausstellung eines Sozia]versicherungs- und Impf
ausweises für Kinder urid Jugendliebe weiterhin O,ültig
keit und sind weiterzuführen.
2. Zur Ausstellung der Sozialversicherungs- und Impf
ausweise für. Kinder und Jugendliche sind ab 1. 3. 1975
nur berechtigt
.a) die geburtshilflichen Einrichtungen des · staatlichen 
Gesundheitswesens, die die erste Impfung des Neu
geborenen in der 1. Lebenswoche . vornehmen oder 
b) bei friil}erer Entlassung des Neugeborenen und der
Mutter aus der ge6urtshilflichen Einrichtung die z�stän
dige Mütterberatung.

. 3. Die zur Ausstellurig der Ausweise berechtigten Ein
richtungen des staatlichen Gesundheitswesens machen 
den.zuständigen Versicherungsträger kenntlich. Für alle 
Werktätigen, die bei der Sozialversi_cherung der Arb�
ter und Angestellten pflichtversichert· sind, ist das die 
,.SV/Ff)GB", für alle anderen Werktätigen die „SV/ 
S_taatliche Versicherung". Besteht im Einzelfall bei dem 
Erziehungsberechtigten keine Pflichtversicherung,. ist die 
.,SV/FDGB" kenntlich zu machen. Ein Versicherungs
anspruch wird von den Einrichtungen nicht geprüft; 
4. Für · den Drµck der Ausweise und die Belieferung
der zur Ausstellung -der Ausweise gemäß Ziffer 2 be
rechtigten Einrichtungen ist die Verwaltung der Sozial
versicherung beim Bimdesvorstan·d des FDGB verant
wortlich. Die ·Auslieferung ·der Ausweise an · di-e Ein
richtungen des Gesundheitswesens erfolgt über die Ver
waltungen_ der Sozialversicherung bei den FDGB-Kreis
vorständen. Die Kosten gehen zu Lasten der Verwaltung
der Sozial versicberung.
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5. Im Ausweis sind die entsprechenden Eintragungen
durch den behandelnden Arzt, die Mütterberatung, die
Poliklinik, die Kreishygieneim;pektion oder die statio
näre Behandlungsstelle bzw. Kureinrichtung entspre
chend den Anweisungen des Ministers für Gesundheits
wesen vorzunehmen. Die Eintragungen über die ge
währten Leistungen der Sozialversicherung erfolgen
durch die Organe der Sozialversicherung auf der Grund
lage de� RiJhtlinien des FDGB-Bundesvorstandes, Ver
waltung der Sozialversicherung. Andere als die vorge
schriebenen Eintragungen dürfen im Sozialversiche
rungs- und Impfausweis für Kinder und Jugendliche
nicht vorgenommen werden.

6. Personelle Veränderungen, die im Ausweis vorge
nommen werden müssen,, erfolgen durch den Betrieb
des Erziehungsberechtigten, wenn dieser die Geld
leistungen der Sozialversicherung gewährt, in allen
anderen Fällen durch die zuständige Verwaltung der
Sozialversicherung des FDGB-Kreisvorstandes.

7. Bei Verlust des Sozialvers!cherungs- und Impfaus
weises für Kinder und Jugendliche oder wenn dieser
unbrauchbar geworden ist, stellt die Kreishygiene
inspektion einen neuen Sozialversicherungs- und Impf�
ausweis aus. Das trifft auch zu bei Verlust · oder Un
brauchbarkeit der Impfausweise für alle vor ?em 1. 3 .. 
1975 geborenen Kinder. 
Sofern für alle vor dem 1. 3. 1975. geborenen Ktnder der 
Versicherungsausweis für Familienangehörige verloren
gegangen oder unbrauchbar geworden ist bzw. wenn 
kein Raum mehr für die notwendigen Eintragungen 
vorhanden ist, stellt der Betrieb des Erziehungsberech•
tigten, wenn dieser. die Geldleistungen der Sozialver
sicherung gewährt, in allen anderen Fällen die zustän
dige_ Verwaltun.g der Sozialversicherung des FDGB
Kreisvorstandes einen neuen Versicherungsausweis für 
Familienangehörige aus (Soz: 042). Eintragungen des 
staatlichen Gesundheitswesens und über gewährte Lei
stungen der Sozialversicherung sind· in den neuen Aus
weis zu übertragen. 

8. Nach Vornahme der vorgeschriebenen Eintragungen,
Änderungen oder Ergänzungen ist der Sozialversiche�
rungs- und Impfausweis für Kinder und Jugendliche
dem Erziehungsberechtigten bzw. dem Jugendlichen un
verzüglich wieder auszuhändigen.

9. Der Sozialversicherungs- und Impfausweis für Kin
der und Jugendliche gilt bis zum Abschluß des Schul
besuchs. Mit Aufnahme einer versicherungspflichtigen
Tätigkeit bzw. mit Beginn eines Studiums wird ein
Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung ausgestellt.
Alle Eintragungen de's staatlichen Gesundheitswesens
bzw. über gewährte Leisturigen der Sozialversicherung
werden ab diesem Zeitpunkf .nur noch im Ausweis für
Arbeit und Sozialversicherung· vorgenommen. Der So�
zialversicherungs- und Impfausweis hat in diesen Fäl
len nur noch als Impfausweis ·bis zur letzten Impfung
im 18. Lebens,jahr Gültigkeit.

10. Nach einem angeI)lessenen Zeitram;n (etwa 1978)
wird das Ministerium für Gesundheitswesen prüfen, ob 
die Bedingungen für einen allgemeinen Umtausch der 
noch gültigen Versicherungsausweise für Familienange
hörige gegen einen Sozialversicherungs- und Impfaus-

weis vorliegen. Gegebenenfalls sind zwischen dem Mini
sterium für Gesundheitswesen und dem Bundesvorstand 
des FDGB die notwendigen Voraussetzungen für eine 
allgemeine Umtauschaktion zu schaffen. 

Mecklinger, 
Ministerium für Gesundheitswesen 
Thude, 
FDGB-Bundesvorstand, 
Verwaltung der Sozialversicherung 

Hinweise 

· Alter weiterhin gültiger Ausweis für Arbeit und Sozial

versicherung 

1. Die Kennzeichnung des zuständigen Versicherungs
trägers erfolgt in der bisher üblichen Weise auf den
Seiten 15-33.

2. In der Spalte „Lohn- bzw. Gehaltsgruppe" auf den 
Seiten 14-32 sind die Arbeitsausfalltage einzutragen. Es 
gelten hierzu die gleichen Hinweise wie· nebenstehend
zum ab 1975 eingeführten neuen Ausweis.

3. Der Nachweis der Beitragszahlung zur FZR erfolgt
in der bisher üblichen Weise auf den Seiten 15-33 wie ,
die Eintragungen ·über die Sozialversicherung in der 
folgenden Zeile. Sofern Rentner eine versicherungs
pflichtige Berufstätigkeit ausüben, ist der beitrags
pflichtige Gesamtarbeitsverdienst einzutragen.--

4. Auf den Seiten 63 und 64 werden die Eintragungen
über zusätzliche Angaben für bergmännisch Beschäftigte
analog dem ab 1975 eit1geführten neuen Ausweis vor
genommen. 

5. Auf den Seiten 34-44 wird die Spalte „Berechtigungs
schein" genutzt für die Eintragung „Behandlung im 
Quartal".

6. Die Dauer der Gewährung der Leistungen bei Qua
rantäne, materielle Unterstützung bei Pflege erkrankter
Kinder, Schwangerschafts- und Wochengeld sowie der
Mütterunterstützung ist von der leistungsgewährenden
Stelle in der Spalte „Arbeitsunfähigkeit" auf den.Seiten
34-'44 einzutragen. Das ist für die Fristenberechnung
dieser Leistungen bei Leistungsgewährung durch die 
Verwaltung der Sozialversicherung bzw. bei Wechsel 
des Betriebes von Bedeutung.

7. Die Höhe des täglichen Krankengeldes ist auf den
Seiten 35-45 nicht mehr in den Ausweis einzutragen.
Für die Berechnung des Lohnausgleiches sind in den
Betrieben, die Geldleistungen der SV auszahlen, die
erforderlichen Angaben den Lohnunterlagen zu ent
nehmen. Zahlt die Verwaltung der SV die Geldleistun
gen aus, ist der tägliche Krankengeldsatz für die Be-

, rechnung des Lohnausgleichs durch den Betrieb aus
dem Verlängerungs- und Auszahlschein zu ersehen.

8. Die , Seite 49 wird im Ausweis der Mutter nur als
Nachweis über Gebu,.rten genutzt. Es sind bei Neu
geburten lediglich der Name des Kindes und anstelle
,,geb. am" die Personenkennzahl einzutragen. Eine An
spruchsprüfung ist damit nicht verbunden.

9. Die Eintragungen des Gesundheitswesens, entspre
chend den nebenstehenden Hinweisen zum ab 1975 ein
geführten neuen Ausweis, wer<;len auf der Seite 50
,,Nachträge" vorgenommen.
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10. Au� den Seiten 63-64 werden die Eintragungen über 
ununterbrochene Dienstzeiten für die auf Grund be
sonderer gesetzlicher Bestimmungen ein erhöhter Stei
gerungsbetrag gezahlt wird, z. B. der· Deutschen Post, 
der Deutschen Reichsbahn, des staatlichen Gesundheits� 
wesen� vorgenommen. 

.Die Kennzeichnung des zuständigen Versicherungsträ
gers erfolgt auf der Seite 3 durch Eintragung der ent
sprechenden Ziffer in das . i. Kästchen. Die weiteren 3 
Kästchen sind. nur beim Wechsel des Versicherungs-

. trägers auszufüllen. 

Zu den Arbeitsa�sfalltagen auf den Seiten 14-32 ge
hören auch die Tage, an denen entsprechend den gesetz:

lichen Regelungen . die Geldleistungsgewährung ruht 
bzw; ganz oder teilweise versagt wurde, um keine Nach
teile bei. der späteren Rentenbe_rechnung entstehen zu 
lassen. 

Es ist darauf· zu achten, daß· die Spalte b) auf den 
Seiten 15-,-33 entwertet· wird, wenn keine Beiträge zur 
FZR abgeführt worden ·sind. 

Sofern Rentner eine versicherungspflichtige Berufstätig
keit ausüben, ist der beitragspflichtige Gesamtarbeits
verdienst einzutragen (gilt auch für Altersrentner). 

Die Fußnote auf den Seiten 34-37 muß vollständig hei
ßen: § 39 der 1. DB zur Rentenverordnung vom 4. 4. 19_74, 
GBI. I Nr. 22. 

Die Dauer der entsprechend der Euß?!ote auf den Seiten 
38-57 gewährten Leistungen ist vorr der leistungs
gewährenden Stelle in der Spalte „Arbeitsunfähigkeit" 
einzutragen. Das ist für die Fristenberechnung dieser 
Leistungen bei Leistungsgewährung durch die Verwal
tung i;ier Sozialversicherung bzw. bei Wechsel des Be
triebes von Bedeutung, 

. ·, 
Die Eintragungen auf der· Seite_ 75 erfolgen ausschließ
lich im Ausweis der -Mutter. Eine Anspruchsprüfung h1t 
damit nicht verbunden: 

:Die Eintragungen auf den· Seiten 61-62 werden aus
schließlich durch das Gesundheitswesen vorgenommen. 
Sie sind besonders von Bedeutung für den Werktätigen 
hinsichtlich· der Behandlungsma'ßnah·men und seines 
Arbeitseifi.satzes am richtigen Arbeitsplatz (z.B. bei Un
verträglichkeiten von Säuren und anderen Stoffen) .. 

Auf den Seiten _7&-77 werden nur die ununterbrochenen 
Dienstzeiten eingetragen, für die auf Grund qesop.derer 
gesetzlicher Bestiri:J.mungen .ein erhöhter Steigerungs� 
betrag gewährt wird, z, B. auf der Grundlage der VO 
über die Pflichten und Rechte der Eisenbahner - Eisen
bahnerverordnurig - vom 28. 3. 1973;1 Ununterbrochene 
Dienstzeiten für Beschäftigte im Bergbau, für' die .ein 
erhöhter Steigerungsbetrag gezahlt wird, werden auf 
den Seiten 14::-33 und 34-37 eingetragen. 

Zur Ausstellung des Ausweises für Arbeit und Sozial-. 
v�rsicherung sind berechtigt: 

a) Betriebe und Einrichtungen, qie Geldleistungen der 
Sozialversicherung gew�hren,, Jür• die dort Beschäftigten, 

b) Universitäten, Hochschulen und Fachschulen soWie 
die ihnen gleichgestellten Einrichtungen für. die dort 
Studierenden und 

c) Verwaltungen der Sozialversicherung der FDGB
Kreisvorstände für alle an.deren pfli.chtversicherten 
Werktätigen. 
Nur die unter a-c genannten Betriebe, Universitäten 
und Verwaltungen der Sozialversicherung dürfen not
wendige personelle Verän,:Ierungen im Ausweis vor
nehmen. 
Damit bei der Rentenantragstellung keine zeitaufwen
digen Überlegunge:p. und Nachforschungen notwendig 
sind, sollte Jeder Werktätige selbst stets darauf achten, 
daß in diesem Ausweis v<,m Mitarbeitern der jeweils 
dafür zuständigen staatlichen Dienststellen, Betriebe 
_und Einrichtungen, Universit-äten, Verwaltungen der 
Sozialversicherung und Gesundheitseinrichtungen, also 
von Ärzten, die notwendigen Eintragungen vorgenom-
men werden. 

· · 

Dieser Ausweis ist ein wichtiges Dokument. Deshalb 
dürfen Eintragungen in ihm nur durch Beauftragte der 

· vorstehend genannten Dienststellen usw. vorgenommen 
. werden. Andere als die vorgeschriebenen Einti:agungeri 
sind nicht statthaft. Die Verpflichtung und Berechtigung 
über vorzunehmende Eintragungep. im Ausweis für 
Arbeit und Sozialversicherung ist vom Grundsatz in der 
VO zur Verbesserung der Arbeitskräftelenkung und 
Berufsberatung vom 24. August 1961 (GBI. II,, Seite 347) 
geregelt. 

C. Personalnachrichten 
Ordinier\ 
wurde am 19 .. Januar 1975 im Bonhoeffer-Haus- zu Stral
sund de!'. Pastor An d rea s R ü t e n i k, Stralsund, 
Kirchenkreis Stralsund. 

In den Ruhestand versetzt: 
Pfarrer G ü n t h e r  B a r t o I o m ä u s , Greifswald, St. 
Marien, Kirchenkreis Greifswald-Stadt, zum 1. Februar 
1975. 

Pastor W e r n e r l\11 a: t t h ä u s , _Altwarp, Kirchenkreis . 
Ueckermünde, zum 1. Februar 1975_-

D. Freie Stellen 

· E. Weitere Hinweise 

·F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst 

Nr.5) Der Luthe_rische W!lltbund und. seine Rolle in der 
.

. 

Ökumenisch.eo Bewegung 
Das · Thenia · ist alles andere · als neu. Die. Frage, was 
denn die Rolle und Funktion _des Luthertums in der 
ökumenischen Bewegung sei; ist von den Tagen des 
Lutherischen Weltkon:vents bis. hin zur Tokio-Konsul� 
tation im vergangenen Jahr immer wieder gestellt wor
den.· 
Sie . wurde in !fer Regel dadurch zu beantworten ver
sucht; daß man auf die „Spezifika" des Luthertums ver
Wies und betonte, die „Spezifika" gelte· es als lutheri
schen Beitrag in die Ökumene und den ökumenischen 
Dialog einzubringen. Dahinter stand die richtige und 
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respektable Überzeugung, daß die lutherische Reforma
tion ihrer innersten Intention nach nicht auf die Etablie
rung einer Partikularkirche gerichtet war. Sie war _(so 
hatte es bereits der Exekutivausschuß des Lutherischen 
Weltkonvents 1936 in seiner berühmten Erklärung ge
sagt) ,,der universale Anruf" an die Christenheit, zur 
Wahrheit des Evangeliums zurückzufinden und sich 

· allein an ihr bleibend zu orientieren. Die lutherische
Reformation und das Bekenntnis dieser Reformation
hatte somit ,,,katholische Weite" und verlieh dem Luther
tum einen ökumenischen Charakter", ja, ließ das Luther
tum „Im wahrsten �inne ... selbst eine ökumenische
Bewegung" sein. Das blieb in den folgenden Jahrzehn
ten der cantus flrmus.

· So ga�z einfach war die Ant.wo_rt auf die Frage nach
den hitherischen „Spezifika" und dem lutherischen Bei
trag für die ökumenische Bewegung allerdings nicht.
Die Tatsache, daß diese Frage sich so beharrlich und
immer _',('lied�r von neuem stellte, darf als Indiz dafür 

. angesehen werden. . . 

Versucht man, die Antworten zu überblicken und zu
. sammenzufassen, so kann man etwa folgende s_ieben 
Punkte herausstellen. Als lutherische „Spezifika" galten 
und gelten: 

1) Das Verständnis des Heils als Rechtfertigung des
Sünders allein durch den Glauben an Gottes Gnade in
Christus.

2) Die Betonung der· Kondeszendenz Gottes und des
sowohl für die Christologie wie für das Verständnis
von Wort und Sakrament bestimmenden Grundsatzes
vom „finiti.tm capax infinit!".

3) Das Bemühen um die bleibende Unterscheidung von 
·Gesetz und Evangelium in ihrer soteriologischen Bedeu
tung und· ihren ethisch/sozialethischen Konsequenzen.

4) Ein Verständnis vori Heiliger Schrift, das wesentlich
durch die Unterscheidung von _Evangelium (oder Wort
Gottes) und Schrift, viva vox evangelli und geschriebe-·
nem Wort bestimmt ist.

5) Die -Hervorhebung von gepredi�em Evangelium und
gespendeten Sakramenten als den konstitutiven Ele
menten von Kirche und kirchlicher Gemeinschaft und - .
·daraus folgend - die Betonung der Freiheit in der Aus
gestaltung kirchlicher Ordnung, kirchlicher Strukturen
und kirchlichen Lebens.

• 

6) Das unablässige t.ileologisch-kritische Bemühen um
die Wahrheit des hier und jetzt zu verkündigenden
Evangeliums•;

'

7) Die .Betonung des Wertes kirchlichen Bekenntnisses.
·Man- kann diese verschiedenen Spezifika anders ordnen.
Man kann sie i_n ein, zwei oder drei grundlegende Ge
sichtspunkte zusam\Ilenfassen oder auch in noch weitere
Punkte aufschlüsseln. _lv,l:an kann und müßte ihre innere
Kohärenz aufzeigen. Mail kann und_ m!i:ßte schließlich
und vor allem sie noch näher explizieren, als es in
diesen thesenhaften Hinweisen mögiich ist.
Dabei ist klar, daß keines der verschiedenen Spezifika
in einem exklusiven Sinne als „lutherisches Proprium"
bezeichnet werden kann. Kaum eines hat, ßO könnte
man sagen, ein· lutherisches „Copyright", Eine solche
Auffassung wäre nicht nur ein konfessionskundlicher

Irrtum. Sie würde vor allem der Intention der luthe
rischen Reformation zuwiderlaufen, die ja gerade keine 
Partikularlehren aufstellen, sondern das Evangelium 
wieder „ans Licht bringen" wollte (Luther, WA 46, -62) 
und sich darum mit Nachdruck u_nd guten Gründen 
gegen den Vorwurf, ,,Neuerungen" eingeführt zu haben, 
wehrte. Aber als in sich kohärenter Gesamtkomplex von 
Üb�zeugungen, Wertsetzungen und Verhaltensweisen 
charakterisieren jene Spezifika lutherische Konfessio
nalität. 

Die Erfahrung der interkonfessionellen Dialoge zeigt, 
daß diese spezifische Konfessionalität in ihren einzelnen 
Elementen und Linien von den lutherischen Teilneh
mern tatsächlich in die Dialoge eingebracht und mit 
Überzeugung vertreten wurde. Man wird auch durchaus 
sagen können; da� dies auf die Ergebnisse _und den 
Gang der Dialoge nicht ohne Wirkung geblieben Ist und 
in Zukunft nicht ohne Wirkung bleiben wird. Die vor
liegenden Dialogergebnisse· reden In dieser Hinsicht eine 
m. E. deutliche Sprache.

Es scheint nun äber der Zeitpunkt gekommen zu sein, 
die ökumenische Verantwortung und Verpflichtung des 
Luthertums nicht mehr allein oder primär von der 
Frage bestimmt sein zu lassen, was denn _die Rolle des 
Lutbertums in der ökumenischen Bewegung sei. Diese 
Frage· ist riur dann eine wirklich ökumenische Frage, 
wenn man sie auch umzukehren bereit ist: Was ist die 
Rolle der ökumenischen Bewegung irrt Luthertum? Oder ,, 
anders gesagt: Wie weit und in welchem Sinne haben 
die ökumenische Verpflichtung und das ökumenische 
Bemühen des Luthertums auf das Luthertum selbst, auf 
seine Konfessiorialität und Identität eingewirkt?· 

Gestatten Sie . mir darum, im· folgenden gerade diese ·· 
Seite der ökumenischen Verpflichtong und des ökume-
. nischen Bemühens besonders ins Auge zu fassen. 

. Lassen Sie mich zunächst in einem kurzen historischen
Rückblick darlegen, weshalb diese Frage heute so dring
. lieh g�worden ist und warum wir uns ihr stellen müs
sen, wenn anders unser Ja zur ökumenischen Verpflich
tung glaubwürdig und sinnvoll sein sQll. 

Der :Cutherische Weltbund und' die meisten ·seiner Mit
gliedskirchen haben ersl. in den Jahren nach Helsinki 
zu einem vollen uild aktiven ökumenischen Engagement 
gefunden. Damit ist nicht vergessen, daß innerhalb des 
Lutherischen Weltbundes_ die ökumenische Zielsetzun_g 
von jeher gegeben war und immer wieder_ ihren prak- -
tischen Ausdruck gefunden hat. Aber der Durchbruch, 
man könnte geradezu sagen der „Sprung" zu einem 
direkten ökumenischen Engagement, zu einer direkten 
und offiziellen Aufnahme interkonfessioneller Dialoge 
gelang doch erst nach Helsinki. Was aber kann die Frage 
nach Konfessionalität; identitiit und Selbstverständnis 
·einer · Kirche akuter werden lassen und schärfE!I' vor
Augen führen als dElr auf Gemeinschaft zielend.e Dialog
mit einer Kirche, von der man sich bislang als getrennt
a_nsehert müßte?!- Was man ist, ist man stets in Abgren
zung zu dem, was n:i_an nicht ist. Das ist, paraphrasiert
und simpl_ifiziert, der Inh11lt de!! aristotelischen „princi
pium identitatis". Der Witz von dem schiffbrüchigen
Lutheraner, der sich auf eine einsame Insel rettet und
dort sogleich nicht mir eine, sondern zwei Kirchen baut,
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eine die er jeden Sonntagmorgen treu beiiucht, und eine, 
die zu besuchen er unter keinen Umstä.nden bereit ist, 
ha,t„ so absurd es klingt, gar nicht so viel- J\,bsurdes an 
_sich. Er bestätigt ebenso eindrucksvoll wie das klassische 

„principium'' identitatis", d!i,ß asertio nicht ohne deflnito 
sein kann, daß. positive Bestimmung und negative· Ab
grenzung_ iogistjl und empirisch zusammengehören, 
gleichsam die Innen- und die Außenseite ein und �er
selben Sache ausmachen. Der Scherz von dem schiff
brüchigen Lutheraner - und ich mö�te hier nur un
gern meine Hand dafür ins Feuer legen, daß es wirklich 
ein Lutheraner und nicht ein ·Katholik oder ein ·Baptist 
war ! - führt uns sogar noch sehr viel näher an unser 
Thema heran, als der Hinweis auf die formale Logik es 
tun kann. Er deutet in bitterhumorvoller Weise an, daß 

gung als Forum oder sogar al11 Vehikel. bedient. Hier 
war sicherlich ein stärkeres und besseres Motiv für Be
teiligung und Mitarbeit an der ökumenischen Bewegung 
gegeben, als das Gefühl der Müdigkeit oder des Ober
drusses. an der eigenen Sache Und der eigenen Konfes
sionalität es sein kann. 
Dennoch ist dies nur die eine Hälfte eines vollen öku
menischen .. Engangements: 
Sie alle werden spüren, daß hier nichts weniger als das 
Wesen des ökumenischen Dialogs auf dem Spiele steht. 
über diesen „ökumenischen Dialog" ist in den letzten 
Jahren viel gesagt und geschrieben worden. Ich will 
mich deshalb nicht weiter darüber auslassen und nur 
auf eines hinweisen: Schlechthin wesentlich für diesen 
Dialog ist es, daß . er nicht zu einem „Dialog von Tau
ben" wird, sondern daß Reden· uµ.d Hören,, Geben und 
Empfangen eine Einheit bilden. Das bedeutet: Man 

· eine interkonfession�lle Verst�ndigung notwendige und
direkte Rückwirkungen auf Gestalt, Selbstverständnis
und Identität der einzelnen· Kirchen und Konfessionen
haben. wird.

Ich weißt .·nicht, ob und wieweit man dies in Helsinld
bereits gesehen und bejaht hat, wenn man. dort die
„Verantwortlichkeit" der lutherischen Kirchen .und des
Lutherischen Weltbundes für ·die ökumenischen Bewe
gungen so. ria,chdrücklich befürwortete und 'deshalb die
Verfassung des Lutherischen Weltbundes in diesem
Sinne veränderte und verstärkte (Art. III d). "' 

Im großen ganzen sdleint wohl die Ansicht dominiert
zu haben, daß lutherische ökumenische Forschung_ und 

Dialog mit .anderen Kirchen zum Ziele haben müsse,
den „speziellen (lutherischen) Beitrag für das ganze
Gespräch in der Ökumene zu geben" (Offizieller Bericht
der IV. Vollvt!rsammlung des Lutheris�en Weltbundes,
z.B. S. 168 und 169). 

· weiß, wenn man in einen Dialog eintritt, trotz aller
Bestimmtheit der eingebrachten Überzeugung und aller
Treue zu ihr, nicht, was man am Ende wissen und wer
man am Ende sein wird. Der Dialog erweist also seine
Echtheit darin, daß er .einen Lern- und Veränderungs
prozeß aller Beteiligten impliziert oder einleitet.· so·
lange ökumenisches Engagement primär aus dem Inter
esse hera,us geschieht, seinen spezifischen „Beitrag" ein
zubringen, wird man sich nur schwer vor dem Vorwui:1
schützen können, eine höchst undialogische Haltung ein
zunehmen; ja den Dialog im Grunde zu verneinen.

Spezifischer lutherischer „Beitrag für" . das ökumenische 
Gespräch, lutherischer „Auftrag für" die ökumenischen 
Bewegungen! Darin lag der Hau�ttenor, das eigentliche 

Pathos des vor und in Helsinkisi<:h deutlich intensivie- · 
renden lutherischen ökumenischen Engagements. 

Dieses Konzept von ökumenischer Verpfli'clltung ent.:. 
sprach dem Gesamtcha.rakter der Vollversammlung von 
Helsinki .. Helsinki war - ähnlich wie Minneapolis - ·als 
Ganzes konsensus- und identitätsorientiert. Diese Haupt
tendenz wurde deutlich in dem Bemühen um die ge
meinsame Neuinterpretation des reformatorisch-lutheri
schen Rechtfertigungsbekenntnisses und in dem Bemü
hen um sowohl qualitativ-ekklesiale Vertiefung und 
Stärkung wie quantitative Erweiterung der universalen 
Gemeinschaft lutherischer Kirchen. Eine solche auf 
Konsensus und Identität hin orientierte Haltung braucht 
keineswegs - und das .hat Helsinki ja deutlich genug 
erwiesen! - Introversion, A9kapselung und Isolierung 
bedeuten. Sie · karin also z.B. ein äußerst intensives 
ökumenisches Engagement einschließen, gibt diesem 
Engagement fr�ilich. jene spezifische Form und Farb�, ' 

. die ich. oben durch· den Schlüsselbegriff „Beitrag für" 
�u kennzeichnen versuchte. Nichts liegt mir· ferner, als 
dieses ökumenische . Pathos. und' Interesse gering zu 
achten oder gar Jhin zu widersprechen. Es geht um den 

völlig legitimen Versuch, den „universellen Anruf". der 
· Reformation mit neuen und anderen als den polemi

schen Mitteln 'des 16, Jahrhunderts w\eder zur Geltung
zu bringen, . indem man sich der ökumenischen Bewe-

Mit einer Vollversammlung im Rücken,, die die ökume
nische Verantwortlichkeit des Luthertums. so kräftig
bejahte, jedoch zugleich diese Verantwortlichkeit p�imär
im Sinne eines „lutherischen Beitrages für die ökume
nische Bewegung" verstand und nicht so sehr im Sinne

-eines „Beitrages" der ökumenischen Bewegung f ü r d a s
L u  t h e r  t u  m ,  kam es dann z.ur Aufnahme der bilate-
·ralen Dialoge auf nationaler wie internationaler Ebene.
Man ist versucht zu fragen: Konnte denn das überhaupt
gutgehen?

Wir sind heut_e noch. ·nicht an dem Punkte angelangt,
der uns eine klare Antwort auf diese Frag� gestattet.
Bei aller gebotenen Vorsicht und Zurückhaltung wird
man aber doch schon sagen können : Die Dialoge waren
- auch lutherischerseits � kein „Dialog von Tauben",
aus dem die Partner, nachd�m: sie · sich ihres Beitrags
entledigt hatten, unbelehrt, unberührt und unverändert
- in schöner Identität nur mit sich selbst - wieder her
ausgega,ngen wären.
Worum es im folgenden gehen soll, ist deshalb der Ver
such, an einigen Punkten zu zeigeri, wie das post-Hel.,. 
sinkische ökumenische Engagement das Luthertum an · 
die Schwelle erheblicher Modifikationen seines Selbst-
verständnisses geführt ja vielleicht bereits über diese 
Schwelle hinausgeführt hat, wie sich aber zugleich in 
diesen Modiflkatione� bleibende lutherische. Grund
intentionen oder Spezifika durchhalten . 

I. D i e  I n t e r d e p e n d e n·z v o n ' g e l e b t e r
G e m e i n sch a f t u·n d th e ol o g isc h e m
K o n s e n s u s
Wie eingangs erwähnt, wird das unablässig� theologisch
kritische Bemühen um die Wahrheit des hier und jetzt 
verkündigten Evangeliums zu den Besonderheiten luthe-
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rischer Konfessionalität und lutherischen Selbstverständ
nisses zählen ltönnen. Der theologische Grund dafür .ist 
uns allen vertraut: Kirche ist „creatura verbi" . .,Tota 
vita et substiantia ecclesia.e est in verbo Dei". Dieses 

· Wort Gottes, das die· Kirche „nährt, erzieht, weidet,
kleidet, stärkt,, waffnet" usw.,· wie Luther an dieser
Stelle seiner Schrift an Ambrosius Chatarinus sagt (WA
7, 721), ist nicht einfach das im biblischen. Karton fest
gelegte Schriftwort. Es ist das · gepredigte und ausge
legte Wort: ,,Non de evangelio scripto sed vocali
loquor!" '(ib.i

Die konstitutive Bedeutung des Wortes Gottes für die
Kirche e i n e r s e·i t s und die Differenz zwischen viva
vox evangelii und· Sc!irift a n d e r e r s e i t s zwingen
zum unablässigen Ringen um die Wahrheit des 'hier·
und jetzt zu bezeugenden Evangeliums, .. zwingen zum
Bemühen um Lehre und. Lehrkonsens ..

Umgesetzt in die ökumenische Problematik bedeutete
. dies, d�ß nach lutherischem Verständnis das. Lehrge
. spräch d e r  Weg zur Einheit der Kirche und der theo

logische Konsens oder die Bekenntnisgemeinschaft d i e
Voraussetzung-un_d Basis für Kirchengemeinschaft seien. 
Es konnte . jedoch nicht ausbleiben, daß eine solche 
ökumenische Methode von anderen als zu einieitig 
kritisiert wurde. Man hat gesagt, daß dieses lutherisch 
reformatorische Konzept vom ökumenischen Weg (Lehr-. 
· gespräche und . Lehrkonsens als d e r Weg und d i e !
Voraussetzung ztir Kirchengemeinschaft) ein „hysteron
proterori" sei,, also gleichsam den Wagen vor das Pferd
spanne. Die richtrge Ordnung, die richtige Verhältnis
bestimmung laute nicht: Erst Lehre und dann Gemein
schaft, sondern umgekehrt: Erst Gemeinschaft und da,nn
Lehre. Un:d es sei die Tragik der Reformation, da'ß ihre
Anstrengungen, die kirchlichen Trennungen durch Lehr
gespräme zu beseitigen, die Trennung gerade verhärte
ten. C h r i s t l i.c h e  Geme i n s c h a f t  sei darum das
Primäre; christliche. Lehre habe riur explikative Funk
tion und stehe im Dienst bereits vorhandener Gemein
schaft.

Heute wird man sagen könne�, daß lutherischerseits
das bisherige Prinzip „zuerst Lehrgespräch und Lehr
konsens, und erst dann. Kirchengemeinschaft" in seiner
allzu starren Einseitigkeit er�nnt und erheblich modi-•
flziert worden ist.

· Welche Einsichten und Erfahrungen dazu im einzelnen
beigetragen haben, kann hier nicht näher erörtert ·wer
den. (Man könnte z. B. hinweisen auf die Einsicht in die
Bedeutung säkularer Faktoren und nicht primär ,;lehr
haften" Elemente für das Leben der Kirchen und ihr
Verhältnis zueinander, auf die Erfahrung wachsender
theologischer Pluralität innerhalb det Kirchen, die•sich
gegen einen runden und festgefügten Konsens . sträubt,
auf die Praktizrerung ökumenischer de-facto7Gemein
. schaft, die von einem formulierten theoiogischen Kon
sen11 überhaupt absieht und der man dennoch ihren
authentischen Charakter nicht einfach absprechen kann,
und vieles ruehr.) · · 

Entscheidend ist d�s Endergebnis. Die Wichtigkeit des
Lehrgesprächs und des gemeinsam ausgesprochenen und
formulierten theologische� Konsens oder Bekenntnisses
wird Jutherischerseits zwar weiterhin und mit Nach�
druck vertreten. Hier liegt ohne Zweifel · auch heute ·

noch eine charakteristische und bedeutsame· Konstante 
im lutherischen Verständnis von Kirche, kirchlichen 
Einigungsbemühungen und kirchlicher Einheit. zugleich 
aber wird lutherischerseits zunehmend anerkannt daß 
es eine Art „Zirkel" zwischen faktisch gelebter und . 
erfahrener Gemeinschaft einerseits und expliziter Über
einstim�ung in Glaube� und Lehre andererseits gibt. 
Die Tatsache, daß es, auf Grund zum Teil säkularer 
Faktoren (Mobilität, Migrationen, gemeinsames soziales 
urid politisches Engagement, Mischehen, christliche Mi
noritäts- und Missiorissituationen usw.) zu Erfahrungen 
und Formen gelebter de-facto-Gemeinschaft zwischen 
den Konfessionen kommt, ist keineswegs ökumenisch 
und the"ologisch irrelevant oder gar suspekt, weil det 
explizite theologische Konsens noch fehlt. Solche Er
fahrungen und Formen der Gemeinschaft sind durchaus 
relevante_ Vorformen ökumenischer Gemeinschaft und 
bilden eine entscheidende Voraussetzung dafür, daß sich 
nun auch theologische Verständigung entwickelt. Und 
umgekehrt stärkt und vertieft die theologische Verstän
digung die Erfahrungen und Formen gelebter de-facto
Gemeinschaft. Die Kcinsiiltation über lutherische. Ein
heit (1969) hat sich mit dieser Frage ausdrücklich be-

. schäftigt. In ihrem Bericht hefßi es: ,,Gemei�sames B!;!
kenntnis und gemeinsame Lehre sind nicht lediglich der 
Nachvollzug schon zuvor gelebter Gemeinschaft, und 
umgekehrt ist die gelebte Gemeinschaft nicht nur der . 
Nachvollzug des gemeinsam erreichten Lehrk�nsens. 
Beides muß miteinander wachsen und sich wechselseitig 
vertiefen" (Nr.' 11). Sie fügt hinzu: ,,Damit wird die bis
herige These ,formulierter Konsens als Voraussetzung 
kirchlicher Gemeinschaft' modifiziert ... " (�r.16). 

Ganz ähnlich war es bereits in ·dem Studiendokument 
der Theologischen Kommission des Lutherischen Welt"' 
bundes „Mehr als Einheit der Kirchen" (1969, Nr. 41) 
gesagt worden und die . .,Konsultation über �ilaterale 
Gespräche" vom November vergangenen Jahres, die sich 
uni eine Zwischenbilanz cier bisherigen :Oialoge be
mühte, bestätigte dies noch · einmal (vgl. .,Anregungen 
und Empfehlungen" Nr. 9). 

Tatsächlich hatte das Ernstnehmen faktlsch ··· gelebter 
und erfahrener „prä-Konsensus"-Gemeinschaft z.B. ini 
europäischen lutherisch f reformierten Gespräch eine 
wichtige Rolle gespielt. Obwohl es sich hier um ein 
wirkliches· ,,Lehrgespräch" und um ein Bemühen um 
„Lehrkonsens" handelte, hatte man meth�dologisch mit 
einer Besinnung auf. die 'faktisch gegebene, erfahrene 
und gelebte Gemeinschaft zwischen LutheranerQ und 
Reformierten eingesetzt. Diese Betonung und Anerken
nµng einer dem expliziten Lehrkonsens vorauslaufen
den Gemeinschaft war atich für das jüngst beendete 
anglikanisch/lutherische Gespräch in den USA und seine 
· Ergebnisse charakteristisch.

Der bislang von lutherischer Seite zumeist hartnäckig
vertretene·Grundsatz „Kirchengemeinschaft ist Bekennt
nisgemeinschaft" gilt also heute nicht mehr .,... zumin
dest nicht mehr in seiner exklusiven Form. Damit hat
sich nicht nur das ö�umenische „Image" des Luthertums
geändert, sondern traditionelle · lutherische Grundüber
zeugungen stellen sich· heute tn deutlich modiftzi�rter

· Gestalt dar und ermöglichen ein neu orientiertes Han
deln sowohl im eige�en kirchlichen wie im interkonfes-
sionellen .Bereich. · 



24 A m t s b l a t t Heft 2/3 1975 . 

Es wird eine wichtige vor uns liegende Aufgabe sein, 
. diese Modifikation bisheriger Überzeugung für die Me

thodik unserer weiteren interkonfessionellen und öku
menischen Bemühungen auszuwerten. Pas ist besonders 
dringend ·in der gegenwärtigen Situation, in der inter
konfessionelle Dialoge zu theologischen Übereinstim
mungen geführt haben, die es nunmehr in kirchliche 
Gemeinschaft auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens 
umzusetzen gilt. 

Dabei wird das Bemühen um Klärung theologischer 
Fragen und das Ernstnehmen des· erreichten theologi
schen Konsens ein zentrales Anliegen bleiben müssen. 
zugleich aber gilt es, die In�rdependenz· zwischen K:on
sens und Gemeinschaft methodologisch zu konkretisie
ren. Das wirft_ eine Reihe von· Fragen auf und setzt eine 
Reihe neuer Gesichtspunkte, dere1;1 Beantwortung und 
Klärung erst begonnen hat: 

Wieweit tragen die durch ;,säkulare" Faktoren vermit
telten• Erfahrungen und Formen kirchlicher f:]emein- . 
:Schaft? Bedarf es zur Herstellung und Anerkennung 
der Gemeinschaft nicht zumindest einer Art ,yorauslau
fenden „i r'n p 1 i z i t e n" L e h r k o n s e n s , einer Fest
stellung vorhandener K o n v e r  g e n  z e n oder einer. 
allgemeinen Feststellung, d a ß  in der anderen Kirche 
das Evangelium recht zu Worte· kommt? Welches ist· im 
Prozeß der Gemeinschaftsbildung der angezeigte Ort 
oder ·Zeitpunkt für das Bemühen um expliziten Lehr
ko_sens? Auch wird das Ma°', der Char�ter und der 

· Inhalt des Le}1rkonsens nicht in Abstraktion von dem
geschichtlichen und gesellschafUichen Bezugshorizont
bestimmt werden können, in dem sich die Gemeinschaft
vollziehen und bewähren mu'ß. : Wird es also zu ver
schiedenel'I. Lehrkonsensen kommen je nach der Situa
tion, ln der sich Gemeinschaft verwirklichen muß? Wie
kann aber dann für den „Konsens der Konsense" ge
sorgt werden, um neue Aufspaltungen zu verhindern?
Schließlich-ist es klar, daß Kirchengemeinschaft, je nach .
der Eb�n;, auf der sie gesucll.t und praktiziert wird
(universal, regional, lokal), eine verschiedene Dichte
und Konkretheit aufweisen muß. Es gibt also etwas wie
,.extensive" und „intensive" For�en der Gemeinschaft. 
Wird derp.entsprechend nicht auch der theologische Kon-
sens, je nach der Gemeinschaft,; "'für· die er gilt, unter
schiedliche Dichte und Konkretheit aufweisen müssen,
so daß z. B. der Lehrkonsens innerhalb lokaler oder
nationaler kirchlicher. Gemein,schaft nicht einfach iden�
tlsch sein kann mit dem Lehrkonsens für Kirchen
gemeinschaft auf universaler Ebene?

Das alles .sind einige der Fragen, die sich aus der Ein-
.· sieht in die Interdependenz vpn · gelebter Gemeinschaft

und theologischem Konsens ergepen und eine gründ
liche Neubesinnung auf die Methodik. unserer ökumeni
schen Bemühungen erfordern, die in Zusäinmenarbeit 
zwischen .der Studiei>.kommis_siari und dem Straßburger
Institut begonnen werden könnie.

II. L o c k e r u n g  der Bin d u n g an d a s  h i s t o
ri s c h e  B e  k e n.n t n i s u n ci d i e  F o r d e rung
n a-c h n eu.e n  Fo r m e n  ki r c h l i c h e n·---Be
k e nrit n i s s es

· Die Frage nach Lehre, Lehrgespräch und Lehrkonsens 
führt, wie sich schon gezeigt . hat, unmittelbar in die 
Frage hinein nach dem Bekenntnis der Kirche. 

Spätestens seit der allgemeinen Rezeption der Confessio 
Augustana, die etwa 1537 begann und sich bis ins Ende 
des 16. Jahrhunderts hinzog, und mit der die Zeit regio
naler lutherischer Bekenntnisbildungen im wesentlichen 
aufhörte, ist die Frage nach dem kirchlicllen Bekennt
nis und nach Bekenntnisbindung für lutherische Kirchen 
gleichbedeutend mit Bejahung bestimmter, historisch 
entstandener Bekenntnisschriften, besonders der Con
fessio Augustana und zumeist auch noch des �einen 
Katechismus Luthers. Die Lehrgrundlage des Lutheri
schen Weltkonvents,-die dann in den Lutherischen Welt
bund übernommen wurde, zeigt, woran und wodurch· 
sich die Mitgliedskirchen als

1 
„lutherische" Kirchen 

„i d e n  t i f i z i e r e n" lassen: durch die Annahme von 
„unveränderter ·Augsburgischer Konfession" und von 
„Luthers (Kleinen) Katechismus" als „unverfälschte 
Auslegu�g des Wortes Gottes". 

Die Frage, ob. denn das wirklich so sei und so sein 
müsse, entstand allerdings sehr bald innerhalb der· Ge
schichte des Lutherischen Weltbundes. Sie ergab sich 
zunächst aus dem . Bereich der Kirchen Asiens und · 
Afrikas. Die „cause celebre" war die Aufnahme der 
„Batak Protestant Christian Church" (HKBP) in den 
Lutherischen Weltbund (1952), eine Grundentscheidung, 
die seit 1952 noch zweimal wiederholt unci. dadurch 
nachdrücklich bestätigt wurde und deshalb nicht mehr 
als Ausnahmefall gelten kann. (Ich denke an die Auf
nahme der „Simalungun Protestant Christian Church" 
(GKPS) und der „Indonesian Christian Church" (EKIJ). 
Ich kann hier nicht auf die Verhandlungen, Diskussio
nen und Stellungnahmen im Blick auf 'die Entscheidung 
von 1952 im einzelnen eingehen. Wichtig dabei ist fol
gendes: Trotz des Drängens von verschiedenen Seiten, 
einschließlich von selten des Lutherischen Weltbundes, 
lehnte die HKBP die Obernahme der Confessio Augu
stana - aus Gründen der Fremdheit, wie gesagt wurde 
- ab. Sie formulierte' statt dessen ihr eigenes, das be
kannte „Batak-Bekenntnis", das zwar in „wichtigen
Punk�en" an der Confessio Augustana , orien.tiert ist, 
aber „weder i[!l . entscheidenden, noch umfassenden
Sinne" von ihr aus gestaltet wurde (Lothar Schreiner,
Das Bekenntnis der Batak-Kirche, S. 29). Es war also
keine N e u f o r m u l i e r ung d e r  Con f e s s i o  A u
gu s t  an a. ·Es -war auch kein neues Bekenntnis neben
o d e r  � u s a m m e n. m i i der Confessio Augustana. · Es
war ein neues kirchliches Bekenntnis a n S t e 11 e der
Confessio Augustana und wurde als solche vom Luthe
rischen ·weltb:und als „lutherisches" Bekenntnis akzep�

- tiert.

Von ·Anfang an ist im Bereich des Lutherischen Welt
bundes auf die großen Konsequenzen dieses Schrittes

. hingewiesen worden. Auch unläng13t hat man erneut be
tont, daß durch die Entscheidung von 1952 -,,implizit eine
Neuinterpretierung" des „lutherischen Bekenntnisstan
des" oder ganz allgemein der Bezeictn:mng „lutherisch"
vorgenommen worden sei, da'ß aber eine Entfaltung
dieser· impliziten Neuinterpretation noch nicht statt-

. gefunden habe (Schreiner, S. 67/68).

Bezeichnend für das Zögern ·des Lutherischen Welt
bundes, diese faktisch vollzogene Neuinterpretation zu
entfalten, ist, daß im Studiendokument für Minneapolis
(,;Christus befreit und eint")_ die de facto bereits längst
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beantwortete Frage erneut gestellt wurde: ,,Läßt sich 
der Lehrgehalt des lutherischen Bekenntnisses auch in 
anderer Form als im Text der übernommenen

i
Bekennt

nisse zum Ausdruck· bringen?" (S. 17 f.) Soweit ich sehe, 
gibt erst d�s Studtendoku�ent · ,,Mehr als Einheit der 
Kirchen" _von 1969 · eine eindeutige Antwort ·auf diese 
Frage: ,,Wir sind ; .. frei ... , in Ergänzung bzw. an 
Stelle der überlieferten Bekenntnisse neue Bekenntnisse 
oder gemeinsame Lehraussagen als. Ausdruck der be
stehenden Übereinstimmung zu formulieren" (Nr. 33). 

Die Frage nach der Geltung überlieferter .kirchlicher 
Bekenntnisse wir� aber i;iicht. nur akut, weil die Kir
chen Asiens und Afrikas die k u I t u r .e 11 e D i f f e -

Nimmt man all dies zusammen, so ergeben sich vor 
. allem z:wei Dinge: 
1) Es bleibt weiterhin klar; �aß nach lutherischem Ver
ständnis die Kirche eines Bekenntnisses bedarf und 
kirchliches Bekenntnis nicht aufgelöst werden kann in 
den bloßen Akt momentanen Bekennens.

2) Es ist jedoch heute - zumindest im Prinzip -·' nicht 
mehr möglich zu sagen, wie es seit dem Ende des 16.

· Jahrhunderts geschah, lutherische Kirchen seien daran
als „lutherisch" zu „i d e n t i f i z i e r e n", da� sie die 
überkommenen lutherischen Bekenntnisse als ihr Be- .
kenntnis bejahen·._ 

r e n z empfinden, die zwischen ihnen und der west-· Auch · von hierher stellen sich für den Lutherischen 
liehen Welt besteht, in der die historisch.en Bekenntnisse • Weltbund Aufgaben, die im Grunde genommen schon 
sprachlich und gedanklich beheimatet sind. Noch drän- längst hätten in Angriff.genommen werden sollen, die 
gender und vor allem überall wird die ·h i s t o r i s c h e.; aber nunmehr im Zuge des ökonomischen Engagements 
ze i t  1 i c h e Di f f e r e n z  empfunden, die uns von den . besonders dringend geworden sind. Vor allem geht es 
überkommenen Bekenntni,ssen trennt. Die aus dem um eine Neufassung oder Interpretation des Artikels II 
Studiendokument zu Minneapolis zitierte Frage wird seiner Verfassung, also der „Lehrgrundlage". Sieht man 
darum heute nicht nur in dem Sinne beantwortet, .daß auf diese „Lehrgrundlage" und bedenkt man dabei, daß 
man den lutherischen · Lehrgehalt aueh i,:i neuer _ Be- , es in Artikel IV der Verfassung hefßt, ,,der Lutherische 

kenntnisgestalt sagen k a n n .. pie Antwort .überbfetet Weltbund setzt sich aus Kirchen zusammen,, die die in 
und radikalisiert zumeist die alte Fragestellung als sol- Artikel. II · ·, dargelegte Lehrgrundlage annehmen", sö· 
ehe. Es geht nicht nur um ein „Können" oder „Dürfen", wird man schön seit _geraumer Zeit sagen müssen:. das 
sondern vielmehr um ein „S o 11 e n" und „M ü s s e n". trifft so nicht zu. 

In dem Entwurf der Leuenberger . Konkordie sagen 
Lutheraner und· Reformierte gemeinsam: Die Kirchen 
der Reformation „haben gelernt, das grundlegende Zeug� 
nis der re"formatörischen Bekenntnisse von ihren ge
schichtlich bedingten Denkformen zu unterscheiden und 
es im Blick auf die Herausforderungen der Gegenwart 
in neue!'- Gestalt aufzunehmen. Weil und insofern die 
Bekenntnisse das Evangelium· als das lebendige Wort 
Gottes in Jesus Christus bezeugen, schließen sie den 
Weg zu dessen .verbindlicher Weiterbezeugung nicht ab, 
sondern ·eröffnen ilin und fordern auf, ihn in der Frei
h�it des Glaubens zu gehen" (Nr. 5). Dasselbe:...,_ nämlich 
die Forderung �ach einer Neuformulierung eines kirch
lichen Bekenntnisses - war auch gemeint, wenn es auf 
der „Konsultation für innerlutherische Einbeit" (1969) 
hieß: ,,We,:in wir ,nach der Wegweisung des lutherischen 
Bekenntnisses für unsere Verkündigung und unseren 
Dienst in der gegenwärtigen Situation suchen', 1:10 kann 
,die Antwort darauf ... · nicht allein mit dem Rückver-. 
weis auf die Bekenntnisaussagen der reformatorischen 
Väter gegeben werden ... Es geht darum, das Evange
lium im Blick auf die· gegenwärtige Zeugnissituation 
gemeinsam neu auszulegen und diese Neuauslegung zu 
formulieren. Ein bleibendes Kriterium dieser Neuaus
legung ist, · ob sie der Grundintention der lutherischen 
Bekenntnisse entspricht"' (Nr. 9 und 10). 

Ich darf hier vielleicht, obwohl dies nicht in die Arbeit 
des Lutherischen Weltbundes gehört,, auf die Erklärung 
der Bischofskonferenz der VELKD vom 9ktober 1968 
hinweisen: ,,Die Bekenntnisse der Väter fordern in 
jeweils neuen geschichtlichen Situati_onen zu-neuem Be-
_ kennen heraus ... Deshalb ermutigen wir alle,_ die Ver
antwortung für Bekenntnis und Lehre tragen, an · einer 
neueri Formulierung des Bekenntnisses der Kirche in- . 
tensiv zu arbe_iten" (Reichenauet Gespräch der Lutheri
schen Bischofskonferenz zur Auseinandersetzung um das· 
Bekenntnis, 1969, s: 150/151). 

überdies lassen die oben beschriebenen ·Tendenzen und 
Entwicklungen es· als wahrs_cheinlich erscheinen, daß 
diese „Lehrgrundla,ge" in ihrer· jetzigen Form in Zukunft 
noch stärker �roblematisiert •wird und so ih1-e Funktion, 
�chtes Band der Gemeinschaft zu sein, nicht mehr er
füllen kann. Können z.B. Mitgliedskirchen des Lutheri
schen ·Weltbundes, "die auf Grund einer Verständigung 
in der. Abendmahlsfrage in Kirchengemeinschaft mit 
reformierten Kirchen leben, die nachdrückliche· Hervor- , 
h_ebung der „Confessio Augustana invariata" noch be� 
jahen? -ylTiderspricht. die jetzige Fassung der „Lehr
grundlage '' nicht auch jener Erklärung von Evian, daß 
eine Mitgliedskirche, des Lutherischen Weltbundes auch 
nach· ihrer Vereinigung mit e"iner nicht-lutherischen 
Kirche im Lutheriscqen -Weltbund bleiben ·kann? (,,Er
klärung zur Haltung des Lutherischen . Weltbundes 
gegenüber Kirchen in Unionsverhandlungen", Abs. b). 
Gewiß heißt es dort: in einem solchen ·Falle müsse das 
Bekenntnis oder die Glaubenserklärung der vereinigten 
Kirche „mit der Lehrgrundlage des· Lutherischen Welt
bundes i m w e s e n t l i c h e n  ü b e r e i n s t i m m e n". 
Aber was bedeutet diese „wesentliche Übereinstimmung" 
konkret? Die Artikel II und IV der gegenwärtigen Ver
fassung des Lutherischen Weltbundes· kennen diesen 
Begriff nicht einmal! 
Es ist Ihnen sicherlich· bekannt, da"ß in letzter Zeit_ auch 
andere konfessionelle Weltbünde sich mit ihrer „Lehr
grundlage" bzw. ihren historischen Bekenntnissen haben 
auseinaqµersetzen müssen. Die Anglikanische Gemein° 

schaft z; B. hat sich auf der. letzten Lambethkonferenz 
(1968) in sehr nachdrücklicher Fol'.m von ihren histori
schen B·ekenntnissen distanziert. Nach iängeren Debatten 
erklärte sie die sogenannten „39 Artikel" zu einem 
letztlich nicht. vel'.bindlicheri Dokument, das deshalb 
auch nicht mebr wie bisher im „Book of · Comm.on 
Prayer" eingeschlossen zu sein brauche. Von einer Neu-. 
formulierung oder einem neuen kirchlichen Bekenhtni:s 
waf keine R,ede. 
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Der Reformierte Weltbund hat - vor zwei Jahren - im 
Blick auf seine Bekenntnisbindung eine Verfassungs
änderung vorgenommen. Er erwartet weiterhin, daß 
seine l.Viitgliedskirdlen eine Auffassung von Glauben 
und Verkündigung vertreten, die „in-allgemeiner Über
einstimmung mit den historischen reformierten Bekennt.:. 
nissen" steht, fügt aber hinzu: ,,Dabei wJrd anerkannt,, 
daß die reformierte Tradition eher ein biblisches, evan
gelisdles und lehrhaftes• Ethos ist, als eine enge und 
exklusive Definit_ion von Glauben und Kirchenordnung". 
Ich. hoffe, daß mich niemand so versteht, als wolle ich. 
das anglikanische oder reformierte Verfahren dem 
Lutheris_chen Weltbund zur Nachahmung anempfehlen. 
Ist es aber auf Grund der erwähnten ·Fakten und Ent
wicklungen für den Lutherischen Weltbund nicht drin-. 
gend an der Zeit, seiner „Lehrgrundlage" zumindest 
eine Art verbindliche Eriäuterung hinzuzufügen? Sie 
könnte .und. müßte (1) den historischen Charakter und 
die daraus sich ergebende Begrenztheit der lutherischen 
Bekenntnisschriften ·offen . aus�prechen (vgl. Formula 
Concordiae, Epitome, Einleitung, Nr. 4 und 8), (2) die 
Notwendigkeit neuen Bekennens und die Möglichkei.t 
neuer kirchlicher Bekenntnisse herausstellen, und (3) 
die Forderung einer „ wesentlichen Übereinstimmung" 
neuer kirchlicher. Bekenntnisse mit den historischen Be
kenntnissen nicht nur aussprechen, sondern sie auch 
inhaltlich präzisieren. 

III. D i e ü b e r w i n d u n g de r 1 u t h e r i s c h -
r e f o r m i e r t e n K i rrc h e n t r e n n u .n g

Wenn bereits der Dialog als P r o z eß• spürbare Modi
fizierungen im bisherigen· lutherischen Selbstverständ
nis herbeiführt, so gilt das erst recht von den E r g  e b -
n i s s-e n der Dialoge. 

Wir sind heute in der Lage, auf drei wichtige inter- . 
konfessionelle Dialoge zurückblicken zu können: auf · 
den Dialog m�t den Reforrnierten, den Dialog mit den 
Katholiken und den Dialo� · mit den Anglikanern. Gewiß 
wird man · hier gewisse Einschränkungen machen und 
frageri können, ob denn der katholisch/lutherische Dialog 
oder· das Gespräch mit den .Anglikanern wirklich bereits 
als abgeschlossen angesehen werden dürfen oder ob in 
diesen beiden Fällen vorerst lediglich eine Teilstrecke 
des Dialogs hinter uns liegt. Konzentrieren wir uns- des
hallrauf das lutherisch/reformierte G�spräch und klam
mern die anderen Dialoge aus, obwohl auch hier schon 
manches zu sagen wäre und die folgender,i kUrzen Über
legungen zum Tell und mutatis mutandis vielleidlt auch 
auf diese Dialoge · und die Unionsverhandlungen in · 
Asien und Afrika anwendbar wären.. 

. . 

Die Tatsachen und Ergebnisse des lutherisch/reformier
ten Gesprächs. sind Ihnen allen vertraut. In einer Fülle 
von Dialogen, an denen die _überwältigende Mehrheit 
der deni Lutherischen Weltbund angehörenden Kirchen 
betei_llgt waren und die auf allen Ebenen- gefüfo;t wur
den, kam man zu dem Ergebnis,· daß zwischen Luther
tum und reformierter Kirche heute keine kirchentren
nenden Unterschiede mehr bestehen. · Einige Kirchen 
haben dieses Ergebnis bereits · in die Praxis umgesetzt 
und leben in lutherisch/reformierter Kanzel- und Abend
mahlsgemeinschaft, haben . also - 11ach lutherischem 
Verständnis - Einheit in_· vollem Sinne hergestellt. So 
gut· wie aile europäischen Mitgliedskirchen des Luthe-

. 
. 

rischen.Weltbundes haben der Erarbeitung einer luthe
risch/reformierten· ,.Konkordie" zugestimmt und sich an 
ihr betei�igt und stehen unmittelbar vor der Frage ihrer 
Ratifizierung. 

Was bedeutet nun lutherisch/reformierte Kirchengemein
schaft für die Identität der lutherischen und refor
mierten Kirchen? Diese Frage ist in den Leuenberger 
Gesprächen ausdrücklich g�stellt worden. Pie Antw�rt 
wirft ein interessantes Licht auf die gesamte Konfessio
nalitäts- und· Identitätsproblematik. Der Gedanke, daß 
es . um P r e i s g a b e der bisherigen konfessionellen 
Identitäten gehen und eine 'neue Kirche mit neuem 
Namen entstehen müsse, wurde von-· lutherischer und · 
reformierter .Seite nachdrücklich abgelehnt.. Zwar 
schließt die „Konkordie" lutherisch/reformierte Kirchen
unionen nicht aus, sondern ist „unionsoffen" (vgl. Nr. 
44). Aber sie zielt nicht auf Union und wäre, wenn man 
dies beabsichtigt .hätte, fraglos schon im Ansatz ge
scheitert. 

. Trotz der Ablehnung einer Preisgabe konfessioneller 
_ Ide�tität dürfte es aber doch klar sein,· da"ß eine luthe
risch / reformierte Kirchengemeinschaft die bisherige 
Identität der Kirchen · nicht unberührt läßt, sondern 
tiefgreifend modifiziert bzw. Ausdruck einer bereits voll
zogenen ldentitätsversdliebung ist. •· 

Die Invalidierung der früheren lutherisch/reformierten 
Lehrverurteilungen macht das besonders deutlich. Wenn 

. --es schon in Bad Schauenburg, · dann i� Leuenberg und 
schließlich auch im E)ntwurf der „Konkordie" selbst 
. heißt; daß die traditionellen Lehrverurteilungen wohl 
den vergangenen, aber nicht mehr ;,den gegenwärtigen 
Stand der Lehre des Partners" treffen; so kann das doch 
nur bedeuten: beide Kirchen sind in-bislang als wesent
lich angesehenen Punkten nicht mehr dieselben, die sie 
früher waren. 

In der Tat! Die lutherische Kirche ist nicht mehr die
selbe, einmal sofern, was ja niemand ernsthaft bestrei
ten kann, die A b g r e n z u n g von der reformierten 
Kirche und dem reformierten Bekenntnis bislang ein 
wesentliches Moment ihres Selbstverständnis:;es aus
machte. Sie ist - zum· anderen - nicht mehr dieselbe, 
sofern sie i h r e i g e n e s· Be k e n n t n i s an wichtigen 
Punkten neu interpretiert. Um nur auf · einen dieser 
Punkte zu v.erweisen und ihn wiederum auf eine kurze 
Formel zu bringen, könnte nian· sagen: Heute kann die 
Confessio Augustana V a r i a t a als legitime Möglich
keit. lutherischen Bekenntnisses anerkannt - werden. 
Weri.n man an das bisherige lutherisch_e Insistieren auf 
der Confessio Augustana . I n v a r i a t a und an die 
.,Lehrgrundlage" des Lutherischen Weltbundes denkt, 
so dürfte deutlich sein, daß es sich _hier nicht um eine 
Geringfügigkeit oder eine Spitzfindigkeit handelt. 

Man wird also das Ergebnis des lutherisch/re'formierten 
Dialogs so� zu interPretieren. haben; daß „lutherische 
Konfessionalität" und „reformierte Konfessionalität" 
wohl noch als unterschieden, aber nicht mehr als ge
trennt verstanden werden können. Die -Unterschiede, 
also die „lutherischen" und die „reformierten" Spezifika 
können i n n e r ll a. l b der Gemeinschaft bewahrt, 
fruchtbar gemacht und, wenn nötig, überwunden wer
den. 
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Was für K o n s e q u e n z e n und welche A u f g ab e n 
ergeben sich daraus für den Lutherischen ·Weltbund? 
Ich meine vor allem auf zwei Dinge hinweisen zu müs
sen, die gegenwärtig unsere besondere Aufmerksamkeit 
verdienen: erstens auf · das zukünftige a) Verhältnis 
zwischen Lutherischem Weltbund und Reformierten 
Weltbund, ·zweitens· auf die b) Problematisierung luthe
rischer Einhell 

E r s t e n s: 
· a) Man hat in -und seit Evian mehrfach v-on einer Ver
einigung von Lutherischem Weltbund und Reformier
tem Weltbund zu eiriem einzigen protestantischen Welt
bund gesprochen Ein solches Ziel scheint mir durch die
Ergebnisse· der lutherisch/reformierten Dialoge und vor
allem durch den Gedanken iutherisch/reformierter Kit
-chengemeinschaft, wie er z.B. in der Leuenberger Kon
kordie entwickelt worden ist, nicht gedeckt zu sein.
Dennoch scheint mir eine nicht nur f u n k t  i o n a 1 e ,
also auf bloße Zusammenarbeit begrenzte, sondern zu
gleich eine klare· s t r u k t  u r  e 11 e Verbindung beider
Weltbünde die zukünftige Aufgabe zu sein. Es ging al;;o
nicht. nur um gemeinsam durchgeführte interkonfessio
nelle Dialoge etwa mit der ·römisch-katholischen oder
der orthodoxen . Kirche, wie sie zurri Teil bereits statt
finden, oder um gelegentliche Zusammenarbeit im Be.:.
reich von Studienobjekten. Es ginge vielmehr um ge
meinsame -Kommissionen, um gemeinsam durchgeführte
Vollversammlungen, um gemeinsame Exekutivkomitee- .
sitzungen, vielleicht sogar um eine Art gemeinsames
Exekutivkomitee. Diskutabel wäre also gegenwärtig
nicht die Schaffung eines - meinethalben a,ls · ,,prote
stantisch" zu bezeichnenden - n e u e n  Weltbundes,

. wohl aber die planmäßige und sukzessive Entwicklung
einer n e u e n  A r t  von konfessionellem Weltbund über
haupt, eines. ,,lutherischen und reformierten" Weltbun..:
des, der das universale Äquivalent_ regionaler und loka
ler lutherisch/reformierter Ki_rchengemeinschaft wäre.

zw e i t e n s:· 
b) Man wird sich mit aller Nüchternheit dessen bewußt
sein müssen, daß die durch den interkonfessionellen

'Dialog herbeigeführten Modifikationen lutherischer Kon
fessionalität und erllf recht die Herstellung ekklesialer 
Gemeinschaft zwischen l�therischen und nichtlutheri
schen Kirchen auf eine Problematisierung lutherischer 

· Einheit hinauslaufen wird. Die scharfe Ablehnung der
europäischen lutherisch/reformierten „Konkordie" durch
die lutherischen Freikird}en Europas oder durch die
Leitung der Lutherischen Kirche - Missouri Synode. in
den USA macht' das zur Genüge klar. Wird es _als Folge
einer lutherisch/reformierten ·verständigung und Kir
chengemeinsch·aft zur· Verhärtung bestehe�der inner
lutherischer Spannungen und Trennungen kommen?
Viel� Zeichen scheinen darauf hinzuweisen und eine
mögliche anglikanisch/lutherische oder katholisch/luthe
rische Annäherung würde diese Gefahr nur noch poten

· zieren._

Die ökumenische Verpflichtung des Lutherischen Welt
bundes und seiner Mitgijedskirchen führt den .Gedanken
lutherischer ·Einheit, dem der Weltbund. v.on jeher und
entscheidend verpflichtet war, also _in ·eine Uefe und
schmerzhafte Krise, aus der :sich kein glatter Ausweg
bietet. Alle lutherischen Konsultationen d� letzten Jah

. res\ in denen es um· Auswertung bishe�iger und um

Möglichkeiten zuküp.ftiger ökumenischer Bemühungen 
ging, sahen sich vcir dieses Problem gestellt: die Kon
suitation in Tokio, der IV. Lateinamerikanische Luthe
rische Kongreß in Buenos Aires, die Genfer ·Konsul
tation über bilaterale Gespräche und besonders das 
jüngst vom Straßburger Institut zusammen mit dem 
Lutheran Council in den USA veranstaltete Kolloquium 
über „Einheit im Kontext theologischen Pluralismus" 

·(st. Paul-Minn.). In allen diesen Konsultationen wurde
klar, daß zwei extreme Lösungsversuche vermieden
werden müssen. Das eine Extrem wäre gleichsam die
Anwendung eines „Konvoi-Systems", -nach dem luthe
rischerseits_ kein verbindlicher ökumenischer Schritt ge-

. tan werden darf, solange nicht auch die ;,langsamste"
der lutherischen Kirchen oder Gruppen· ihn mit voll
ziehen kann. Das andere Extrem wäre, sich überhaupt
_nicht mehr um Gemeinschaft unter den lutherischen
Kirchen zu kümmern, die gesamte Idee _ lutherischer

· Einheit für absolut zu erklären und jede lutherische
Kirche ihren eigenen ökumenischen Weg gehen zu 
lassen. 

Das gegenwärtig einzig angemessene Verhalten liegt
zwischen diesen beiden Extremen. Es besteht darin, dem
Bemühen um lutherische Gemeinschaft und clem Be-
-mühen um weitere ökumenische Gemeinschaft denselben
Stellenwert zuzusprechen. Das Kolloquium in St. Paul,
an dem Vertreter· aller drei lutherischen Kirchen in
den USA teilnah�en, drückte das in seinem Bericht so
aus - und ganz ähnlich war_ es schon in Tokio und in

· Buenos Aires gesagt worden: ,,Wir bleiben dem Gedan
ken· lutherischer Einheit verpflichtet. Da jedoch das
Luthertum eine konfessionelle Bewegung innerhalb der
universalen Kirche darstellt, ist lutherisdle Einheit kein
übergeordnetes Prinzip. Indem wir uns lutheriscl:J.er Ge
meinschaft erfreuen und sie suchen, bemühen wir uns
gleichzeitig, um Gemeinschaft mit anderen Kirchen."
Es ist klar, daß dies alles andere als eine glatte Lösung
des Problems darstellt. Es ist .eine Richtungsanweisung
für den Weg, den wir zu gehen haben, ein Ja zur öku
menischen -Verpflichtyng, auch wenn sie von uns einen
bitteren Preis fördern sollte. -

Gestatten Sie mir eine kurze Schlußbemerkung: Es mag
Ihnen vielleicht erscheinen, als hätte ich einen recht
starken Akzent auf die Verschiebungen und Modifika
tionen inrterhafü der konf�ssionellen Identität des Lu
thertums und· die daraus resultierenden Konsequenzen
und .Aufgaben gelegt. Ich kanri und möchte das nicht
verneinen. _Jedoch hoffe_ ich, daß zugleich genügend
deutlich geworden ist, wie sich in diesen Modifikationen
gr-undlegende Elemente dessen, was lutherische Konfes
sionalität ausmacht, durchhalten_.

Es ._ist nicht meine Absicht, für eine Preisgabe konfes
sionaler Identität zu plädi�ren zu�nsten einer allge..::
meinen christlichen Identität, die die verschiedenen
konfessionellen Artikulationen und Verleiblichungen
christlichen Glaubens und Lebens auslöscht. Solch eine
allgemeine, uniforme christliche Identität hat es nie ge
geben und wird es nie geben, wenn das Evangelium
die Menschen in ihren verschiedenen Situationen und
Zeiten wirklich .erreichen will.

Wofür ich plädieren möchte ist, daß wir ein statisches
und zeitloses Verständnis von konfessioneller Identität
endgültig hinter un:s lassen. Konfessionelle Identität ist
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offen für Modifikationen und Änderungen., und wir 
müssen diese sich vollziehenden Modifikationen erken
nen und anerkennen. Das ist kein Zeichen der �chwäche 
und Ungewißheit. Es ist im Gegenteil ein Zeichen der 
Lebendigkeit und Kraft, wenn wir erkennen und be
J ahr�n gewidmet ist; der 8. Mai ist für dieses Ereignis 
der den Rubikon der Zeit überschreiten und „points of 
no return" erreichen. 

Nr. 6) Predigthilfe 

H a r d i n g  M e y e r  
(Aus ABL Thüringen) 

Nachstehend veröffentlichen wir die Predigthilfe zum 
Himmelfahrtstage, 8. Mai 1975, die Dozent D. Dr. Voigt, 
Leipzig, im Auftrage des Bundes der Ev. Kirchen in der 
Deutschen Demokratischen Republik erarbeitet hat. 

Predigthilfe 

Für das Konsistorium 
L a b s  

über Römer 8, 34 zum Tag der Himmelfahrt des Herrn, 

8. Mai 1975

1. Text und Zusammenhang

Die Gemeinde Jesu Christi feiert in diesem Jahr das 
Fest der Himmelfahrt Christi an dem Tage., der dem 
Andenken an die Befreiung vom Naziregime vor 30 
Jahren gewidmet ist; der 8, Mai ist für dieses Ereignis 
von .symbolischer Bedeutung. Die Kirche wird dieses 
Ereignisses auf ihre Weise gedenken, d. h. von der ihr 
aufgetragenen Botschaft her. Ihr Thema hei'ßt auch die
sesmal: Himmelfahrt, d. h. Königsherrschaft Jesu Chri
sti. Aber sie wird das Herrsein · Christi nicht bezie
hungslos predigen dürfen, vielmehr werden die aus der 
kasuellen Situation aufstehenden Fragen ihre eigenen 
Fragen werden müssen, und sie wird nach den Ant
worten suchen, die das ipvangelium für sie bereit hat. 
Uin dieses kasuellen Bezugs willen dürfte es sich emp
fehlen, statt des vorgesehenen Textes (Joh. 17, 20-26) 
diesmal einen anderen Text zu w_ählen: 

,,Wer will verdammen? Christus .ist hier, der gestor
ben ist, ja vielmehr, der a7;ch auferweckt ist, welcher 
ist zur _Rechten Gottes und vertritt uns'' (Römer 8, 34) 

In dem kunstvoll· gegliederten Hymnus Römer 8, 31-39, 
der nicht nur das Kapitel, sondern den ganzen Zusam
menhang der Kap. 5-8 (Michel: ,,Das _neue Leben aus 
Gott") abschließt, stellen die VV. 33.34 zusammen eine 

. Strophe dar (Michel S.184 oben). Sie entsprechen im 
Aufbau einander so stark, daß - wenn überhaupt man 
es für ve_rtretbar hält,, aus dem Hymnus einen Teil her
auszunehmen -:-- man sie eigentlich nur miteinander pre
digen möchte .. Indes dürfte es am Himmelfahrtstag -
dies eine Mal - vertretbar sein, das Augenmerk be
sonders auf V. 34 zu lenken, wenn auch nicht ohne Be� 
achturig des Zusammenhangs, Das E_nde der „aurea 
catena" (V. 30) muß wohl Fragen auslösen, wie sie 
Paulus von V. 31 ab stellt (bzw. sich yon anderen ge
stellt sieht). Daß wir „herrlich gemacht" sind, dem 
widerspricht hart, daß immer noch so· vieles gegen uns 
eim;uwenden und einzuklagen ist (31-34) und vieles uns 

von außen bedrängt (35-39). Eine Auslegung des ganzen 
Abschnittes hätte von den Anfechtungen des Christen 
zu reden - womit haben wir uns auseinanderzusetzen, 
was setzt uns zu· und _treibt uns in die Enge? - und 
hätte'fu zeigen, wie die in Christi Persern und Werk uns 

. widerfahrende Liebe Gottes uns an einen Ort stellt; 
s1,n den wir schlechterdings unangreifbar ,und unanfecht
bar sind. 

2. Exegetische Einzelheiten zu Vers 34

Man kann fragen, ob die herkömmliche Auffassung 
richtig ist, nach der � wie schon in V. 33 - eine F � a g e 
gestellt und dann eine A-.n t w o  r t gegeben wird. Könn
ten nicht auch V. 33 b u n d  V. 34 b F rag e ri sein? Dann 
würde man allerdings einleitend ein me erwarten: 
,,Etwa der rechtfertigende Gott?" ,,Etwa der (für uns) 
gestorbene Christus Jesus?" Man müßte dann, was in 
V. 34 folgt, als eine sehr weit ausholende Frage (so
Barth 1922) oder als Anakoluth verstehen. Näher liegt
tatsächlich das herkömmliche Verständnis. Dann sollte
man freilich- (ohne das im Text nicht vorhandene „ist
hier") die Paradoxie nicht untergehen lassen, in der
die Antwort jeweils die Frage gewissermaßen aus den
Angeln hebt:

„Wer wird gegen die Auserwählten Gottes Anklage 
erheben? Der (nicht verklagende, sondern) rechtferti
gende Gott! - Wer wird der Verurteilende sein? 
Christus Jesus (der gerade n i c J-i t Verdammende, 
sondern) de� Gestorbene, mehr noch: der Auferweck
te, der .zur Rechten Gottes ist, der für uns eintritt." 

Ein seltsämer „Verkläger": der rechtfertigende Gott, 
der Gott also,, der zwischen sich und den hoffnungslos 
Schuldigen eine heile Beziehung herstellt. Und ein 
merkwürdiger „Richter", der sich für die Angeklagten 
hat umbringen lassen und nun, auferstanden, Richter 
und Anwalt in einer Person ist!.- Der Horizont, in dem 
hier gedacht ist, ist der eschatologisch-forensische, d. h. 
Paulus denkt an das Letzte Gericht. - Das „mällon" 
drückt eine Steigerung aus (Gal. 4, 9 sogar eine Selbst
korrektur; an unserer Stelle läuft es auf eine Über
bietung hinaus). Christus zur Rechten Gottes: außer 
unserer Stelle Eph. 1, 20; Kol. 3, 1; 1. Petr. 3, 22; Hebr. 

1, 3.13; 8, 1; 10, 12; 12, 2; Apg. 2, 34; 7, 55; Urzelle: Mark. 
14, 62 parr; _hergeleitet ist die Vorstellung von Ps. 110: 
der König in Jerusalem läßt sich zur Rechten des Gott� 
königs nieder; Streitgespräch· um d_ie messianische Aus
legun_g ·dieses Psalms: Mark. 12, 36 parr. Man sieht: die 
sessio ad dextran ist fester Bestandteil der urchrist
lichen Credo. Dies giit auch für die i_ntercessio des Er-:
höhten, sein „Eintreten" für uns (entygchanein), sein 
„Erscheinen" vor Gottes Angesicht (emphanizesthai) in 
der Rolle des „Anwalts" (außer uns. St. Hehr. 7, 24 f; 
9,24; l.Joh.2,1; der Sache nach gehört hierher Joh.17). 
Auffällig, wie Jesu königliches _und priesterliches Amt 
zusammengesehen sind (vgl. Hebr. 8, 1): das Sitzen zur 

. Rechten Gottes und das Einstehen für die Seinen schei
nen geradezu zu koninzidieren. Von da aus werden 
dann (rückwirkend) auch „gestorben" und „auferweckt" 
zusammen zu sehen sein: der auferweckte, also leben
dige Herr macht geltend, . was mit seinem Opfertode 
(8, 2) ausgerichtet ist. 
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3, Besinnung 

In der Orthodoxen Kirche singt eu Himmelfahrt der 
Chor: ,,Als du die Herstellung. unseres Heils vollende
test, o Christus, unser Gott, und das Irdische mit dem 
Himmlischen vereinigtest, da wurdest du in die Herr-

. lichkeit aufgenommen. Aber du bist nicht von uns ge
schieden, vielmehr inniger bei uns geblieben, und du 
rufst allen, die dich lieben. zu: Ich bin noch bei euch, 
und niemand ist wider euch." - Himmelfahrt ist kein 
Abschied, wie denn !J.Uch der „Himmel" nicht ein weit 
entfernter Bezirk im kosmischen Rll,um il!lt. ,,Die Rechte 

läßt sie nicht los. Das Ineinander von Gottes und der 
Menschen Wirken· ist in keiner Formel zu erfassen'. So 
kann man auch das geheime Wirken und Walten Gottes 
niclit für sich aufzeigen und nachweisen. Niemahd kann 
Gott nachrechnen, warum· und wieso er seinen reniten
ten Geschöpfen Raum gibt und Zeit läßt. Wer vom ver
borgenen Handeln Gottes und wer überhaupt weiß, daß 
Gott der de1,1s absconditus ist, der hütet sich vor einer 
vorwitzigen Geschichtstheologie.' Er wird auch an einem 
Gedenktag wie diesem ni'cht so tun, als habe er Gott 
ins Konzept geschaut (11, 33 ff). 

11' 

Gottes ist allenthalben", weil der Vater selbst „nicht Vor diesem Hintergrund sehen wir die Bekenntnisaus
ein leiblicher Raum oder Stätte" ist, ,,sonderi:i durch sage: Christus „sitzt zur Rechten Gottes'' (Apostolicum), 
alle Kreatur fähret, wo er will" (Luther Cl. III, 393.400). ,,daß er ewig herrsche über aile Kreaturen und regiere 
Die Urchrilitenheit hat, wie wir sahen, meist gar nicht ... " (CA III). Unser Herr ist also nicht einer, dessen 
von einer „Auffahrt" ·gesprochen. sondern vom Sitzen Werk im wesentlichen darin bestünde, einen Betrag zur 
des Herrn zur Rechten des Vaters, und w e ri n sie von · Religions- und Geistes- und Sozialgeschichte der
Auffahrt r_edete (in verschiedenen Ausdrücken), dann, Menschheit zu leisten; vielmehr: der Mann aus Naza
hat sie eben dies gemeint: ,,Und der Herr ... wurde reth, der bei uns war und mit uns gelebt,, sic)1 mit uns 
aufgenommen -in den Hi�mel und setzte sich zur Rech- gefreut und geängstigt, uns gedient, uns geliebt und fi,jr 
ten Gottes" (Mark. 16, 19 - ·vgl. Apg. 1, 1-11; Luk. 24, 51 uns den Tod erlitten hat, den hat Gott - ,,vielmehr'.'! -

-s. Apparat :......; Joh. 3, 13; 6, 62; 20, 17; Eph. 4, 8-10; auferweckt, und als der so Erhöhte lenkt er den Lauf 
Tim. 3, 16; Hebr. 9, 24). Christi Himmelfahrt „ist sein der Weltgeschichte. Auch er in tiefer Verborgenheit, 
Aufgang in 'di.e Erde und alle ... Himmel transzendie- wenn auch nicht in der des. deus absconditus, sondern 
rende Herrschaftsdimension Gottes" (H. Schlier zu Eph .. in der des.deus revalatus, d. h. in der des Gekreuzigten.
4). 

· 
Was bedeutet - man könnte sogar fragen: was nützt -

Man fragt sich, ob damit von Christus nicht zuviel be
·hauptet und für uns nicht zuviel erhofft ist. Aber eben
auf solche Fragen will der Text ja Antwort geben .. Wir
versuchen, das im Texf Gesagte nachzusprechen, indem ·
wir die beiden „h6s"-Sätze (die sich durch ihre Form
als Zitate gepr�gter Glaubensformeln verraten) fQ.r die
Anlage unserer ·Besinnung dominierend sein lassen.
Etwa so:

Jesus Christus ist der. unsichtbare Herrscher der Welt. 

(1) Er sitzt regier�nd neben d�m Vater.

(2) Er steht bittend vor dem Vater.

(1) ,,Mir ist_ gegeben alle Gewalt irh Himmel und auf
Erden" - ,,alle Dinge sind mir übergeben von meinem
Vater" (Ma.tth. 28; 18; 11,, 27). ber Mann aus Nazareth'
regiert die Welt: Man kann ·eine solche Behauptung als
reinen Uohn empfinden. Der Gesamtverlauf ,der Welt
geschichte · spricht nicht dafür, daß überhaupt Gott 

regiert; er: spricht noch• viel weniger dafür,· daß der
Versöhner der Menschen; die menschgewordene Liebe
Gottes, das Weltregiment in der Hand hat. M e ii s c h e n
machen Geschichte. - und zwar nach den Gesetzmäßig�
keitei:i, dene� die Ge�chichte 4-nt'er-�orfen · ist; dies
scheint nicht · nur realistischer gedacht, sondern' auch
weniger blasphemisch zu sein..

Dennoch bekennt sich die Christenheit zu dem Gott, 
„der alles. in allen Dingen bewirkt" (1. Kor. J2, 6), zu 
dem souveränen Herrn seiner.· Schöpfung. ;;Er treibt 
und, wirkt auch im Satan und im . Gottlosen (Luther, 
Cl. III, 204). Das hefßt ja nicht, daß die Menschen (wie 
auch die übermenschlichen unsichtbaren Mächte) nicht 
selbs_thandelnde und verantwortliche Geschöpfe wären, 
sie können sich gegen Gott auflehnen· und bleiben doch 
in seiner Hand. Gott läßt ihnen Spielraum, aber er 

1: 

es dann ,,daß er regiert? Weltge�chichte spielt sich; weil 
Christus regiert, nicht ab unter dem Vörzetchen der 
Herrschaft des „altbösen Feindes'', . so also, daß Gott 

auf seine Welt verzichtete und sie in ihrer Verlorenheit 

zugrunde gehen lie'ße. Aber auch n i Ch i so,'-daß Gott 

sich seiner Welt bem�chtigte, indeqi er _sich """ richtend, 
verdammend, vernichtend - g e g e n uns in ihr durch
s;tzt Sondern W!;!ltgeschichte (nach wie vor Ort _der 
Entscheidung!) steht unter dem Angebot und in der 
Perspektive des in C.hristus verbürgten und realisierten 
Heilswillens. Die Geschichte der Menschheit ist darum 
voller Gewinncliancen. Sie hat einen Ausgang in die 
Zukunft Gottes hinein. Jesus Christus herrscht als 
König, unsichtbar .schon heute, während der grundsätz
lich entschiedene Kampf noch tobt; erst recht, wenn 
seine Doxa vor aller Welt offenbar werden wird.' 

K<ein Ereignis der Weltgeschichte kann den Anspruch 
erheben, unmittelbar dem regnum ·Christi. zugeordnet 
zu werden. Auch der 8. Mai ist ein --- allerdings heraus
ragendes - Ereignis innerhalb der Geschichte, die durch 

Christi Parusie begrenzt und dadurch insgesamt relati
viert ist. - Diese Einsicht wird ·uns nicht hindern, 'die 
Bedeutung dieses Gedenktages zu sehen und zu würdi- . 
gen. Der 8. Mai stellt das· Ende eirter Geschichtsphase 

. dar, die gekennzeichnet ist durch eine beispiellose Kon
zentration,; Akkumulation und Eskalation des Bösen, 
Schrecklichen und Verabscheuungswürdigen. Dieser 
Sintflut von · Überheblichkeit, Menschenverachtung, 
Rechtsbruch, . Gewalt, Unmenschlichkeit und Grausam
keit zu widerstehen, war unser Volk nicht fähig, auch 
soweit es nicht verführt •und verblendet, sondern zum 
Widerstand willig war .und in . solchen Widerstand 
schwere Leiden auf sich. nahm. Es· geht in der Ge
schichte allgemein nicht so zu, daß die einen _den 
anderen ohne jedes Eigeninteresse, vielmehr aus rei
ner nur Opferwiiligkeit zu Hilfe kommen; man kann 
sich das etwa an dem Eingreifen' Gustav Adolfs zugun-
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sten der Evangelischen verdeutlichen. Tatsächlich ver� 
danken wir es aber dem Eingreifen anderer Völker und 
ihren immensen Blutopfern (die Völker der Sowjetunion 
haben mit 20 Millionen Toten auf ,;verbrannter Erde"· 
den höchsten Preis zahlen müssen), daß wir von dem 
braunen Schreckensregime befreit wurden und seitdem, 
vom.Krieg verschont, in neuer Ordnung ungestört unser 
Stück Welt aufbauen und gestalten können. Daß wir 
nach „oben" (Kol. 3, 1 f) schauen, soll uns nicht hin
dern, vielmehr veranlassen, darüber nachzudenken, was 
das geschichtliche Handeln der Völk�r, die als Feinde 
zu hassen wir damals gelehrt wurden, für unser Leben 
bedeutet und was sich für unsere Einstellung zu ihnen 
daraus ergibt. 

Aber wohlgemerkt: Kein Zustand der Welt und keine 
Phase der Geschichte ist schon das Reich Christi. Die 
Weltgeschichte ist auch nur in einem sehr vorläufigen 

· Sinne das Weltgericht; dem letztgültigen Urteil des 
himmlischen Richters vorzugreifen, steht uns nicht zu. 
Wir haben auch nicht den Code· in der Hand, nach dem 
wir das geheime Walten unseres Herrn entschlüsseln 
könnten. Christi Herrschaft ist unter dem Geschehen 
dieser Welt tief verborgen. Sie hat die_ Gestält des 
Kreuzes: unansehnlich,., undurchschaubar, mehrdeutig, 
ja abstoßend. Aber der Glaube ist gewi"ß: So verworren 
die Weltgeschichte (man denke an das Geschichtsbild 
der Apokalypse!), in ihr ist der Christus wirksam, der 
in jedem Falle unser Heil will. ,, Wir kennen nicht Got
tes Wege, aber wir kennen Gottes Herz" (M. Doerne). 
(2) Was jetzt noch zu sagen ist, wird sachlich den 
Schwerpunkt unserer Predigt bilden müssen. Zu leicht 
könnte es sonst passieren,, daß wir den Satz: ,,Jesus 
Christus herrscht als König" -zu einer allgemeinen 
Wahrheit machen, die weder unser Gewissen beun
ruhigt noch etw�s bei uns in Gang bringt, die aber dann 
auch nicht tröstet und befreit. Auf dem höchsten und 
einfiußrei-chsten Posten, den Gott im Himmel und auf
Erden zu vergeben hat: ,,unser Mann". Wäre das Evan
gelium? Auf die Frage: ,, Wer wird 1verdammen ?" ließe 

· sich eine Antwort denken, v:or der einem �rauen könn.
te; W.ie, wenn der, vor dessen Richterstuhl wir alle 
offenbar werden müssen, -auf nichts anderes bedacht 
wäre als auf vergeltende Gerechtigkeit? (Wir wissen 
gar nicht, was wir tun, wenn wir rriit diesem Grundsatz 
oft so iichnell zur Stelle sind!) Christus regiert - aber 
wie? Er tut es als unser Fürsprecher. Der regierend 
n e b e n  dem Vater sitzt, steht zugleich fürbittend v o r 
dem Vater. 

Die Frage: ·,,Wer w_ill verdammen?" hat mit.dem 8.Mai 
1945 aufregend viel zu tun. Kein Zweifel: die Geschichte 
fällt und vollstreckt Urteile. Wer den ewigen Richter 
nicht kennt,, wird das Urteil der _Geschichte als letzt
instanzliches ansehen, genauer: er wird um Irrwege 
und Fehlentscheidungen der Geschichte wissen, aber er 

· wird wenn er an den Sieg des Gerechten in der Ge
schichte glaubt, dem Geschichtsverlauf als ganzem die
Würde der höchsten Instanz zugestehen. Vielleicht wird
er sogar in der tatsächlichen Überwindung dessen,, was 
er verurteilt, zugleich die Lösung der Schuldfrage sehen. 
Etwa so: Bessermachen räumt. alte Sch.uld aus: - Die
christliche Gemeinde muß es anders sehen. Natürlich 
ist auch sie fürs ·Bessermachen. Aber sie weiß, daß 
schuldhafte Vergangenheit uns belastet und daß Be-

kenntnis der Schuld und Vergebung V o r a u s  s e t  -
z u n g der Umkehr sind. Wir sollten für uns selbst und 
wohl auch stellvertretend für anqere (die diesen „Draht" 
nicht haben) vor Gott die Schuld bekennen,, von der 
kein Mensch uns befreien kann. Das „Stuttgarter 
Schuldbekenntnis" darf nicht zur Selbstverteidigung 
mfßbraucht werden, gewissermaßen als nachträgliches 
Alibi. Jeder, der die zwölf Fluchtjahre überlebt hat, 
muß sich fragen, ob er dieses überleben nicht durch 
Mitschuld erkauft hat: indem er mitmachte oder schwieg 
oder wegsah oder das Verabscheuungswürdige ver
harmloste und schönfärbte oder seinen Widerstand so 
vorsichtg dosierte, daß er mit einigermaßen heiler Haut 
davonkam. Und die damals noch nicht dabei waren, 
müssen sich fragen, ob sie, hätten sie zu jener Zeit 
gelebt, die Kraft und die Liebe gehabt hätten, dem 
Tyrannen und seinen Leuten bis aufs Blut zu wider
stehen, oder ob es (wie die \,\nsere, so auch) ihre Art 
sein könnte, die Kurven so elegant zu nehmen,, daß es 
keine Kratzer gibt. Bestünde Christi Weltregiment dar
in,, das auszumerzen, was das von ihm gewollte Heil 
stört, dann wären wir alle dran. 

Nun wird man auch unter dem Gesichtsl?unkt des 
Schuldigwerdens die Veränderungen, die im Reich Got
tes „zur Linken",, d. h. im Bereich der welterhaltenden 
Gesetzesordnung Gottes vor sich gehen, nicht unter
schätzen dürfen. Wir wissen, da"ß es keinen Zustand 
dieser Welt gibt und geben wird, in dem wir der Ver
gebung nicht mehr bedürfen. Trotzdem: daß die Ver
strickung in Schuld und in das unausweichlich Böse -
in so unvorstellbaren Ausmaßen! - auf der Ebene und 
in dem Maße dessen, was d_as „Gesetz" vermag, ein 
Ende gefunden hat, ist ein Grund zum Aufatmen und_ 
zur' Dankbarkeit. Nicht zu selbstzufriedenem Ausruhen 
und zu einer neuen Variante des Pharisäertums. Die 
Freiheit, die wir haben, wird sich in Verantwortlichkeit 
auswirken. .Aber wir reden ja von der Herrschaft 
Christi. Es ist jetzt zu bedenken, was das heißt, daß 
„unser Mann" die höchste Stellung innehat, die Gott 
zu vergeben hat. Es ist der, der wie kein anderer um 
_die Tiefe der Sünde und um die Aussichtslosigkeit sün
digen Menschseins weiß,, und der sich mit der Verloren
heit der abtrünnriigen Geschöpfe Gottes nicht abfindet. 

Man müßte sein ganzes Lebenswerk erzählen und -
„der gestorben ist" - an sein Opfer denken. Selbst ein 
Verfolgter und zu Tode Gequälter, nimmt er noch. die 
Verlorenheit seiner Peiniger auf sich und bittet für sie 
- damals und immerzu (Hehr. 7, 24 f). Er wird bei Gott
für uns vorstellig, er setzt sich für uns ein, er macht
sich für uns stark (entygnei hyper hcimon). Fragt man, 
worin sein Herrsein besteht; wird zu antworten sein: 

Nicht darin, daß er anordnet, kommandier-t, drängt, 
nöti:gt, sondern - eben darin, daß er,, der Richter, sich 
für die Schuldigen einsetzt. Es gibt keine stärkere Bin
dung unseres Gewissens und keine wirksamere ·Mobili
sierung unseres Wollens und Strebens sils eben die 
überwältigende Erfahrung, daß der Herr für uns ein-. 
steht. So geschieht es denn, ,,daß er alle, die an ihn 
glauben, durch den Heiligen Geist heilige, reinige, stär
ke und tröste, ihnen auch Leben und allerlei Gaben 
und Güter austeile und wider den Teufel und wider die 
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. SUnde schütze und beschirme" (CA III - die Fortset
zung des vorherigen Zitats). ,,Zur Freiheit hat uns 
Christus befreit" (Gal. 5, 1). 

Bei_ Christus ist König- und Priestersein eines. So ist 
es auch bei seinen Nachfolgern (Offb. 1, 6; 5, 10). Chri

. stus zieht uns in sein· Tun hinein. Es mag Leser dieser 
Zeilen geben, denen dieser Gedanke . zu spät, viel zu 
spat kommt., Es sollte aber dabei bleiben_: Unser Heil 

hängt an dem, was Christus tut, er allein; er vor uns, 
für uns, ,,außer" uns. Aber nachdem uns das Seine· 
widerfahren ist, sollen wir auch das Unsere tun. In
dem die Kirche sich in die Fürbitte · ihres Herrn ein
blendet :.._ wir beten „im Namen J�u", .,durcll jesum 
Christum, uns�n Herrn" -, nimmt sie selbst teil an 
seinem königlichen und priesterlichen Amt. Das ist ein 
Dienst an der Welt, der ihr von niemandem abgenom
men werden kann. 
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